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1. Einführung 
 
Dem letzten Statusbericht1 des Portals buergerhaushalt.org ist zu entnehmen, dass 
deutschlandweit 71 Kommunen ein Bürgerhaushaltsverfahren durchführen (davon 
befinden sich 30 Kommunen in der Einführung eines Bürgerhaushaltes). Weiterhin ist 
anzumerken, dass nur wenige andere Kommunen auf eine ähnlich lange Tradition 
verweisen können. Seit 2008 wird das Instrument „Bürgerhaushalt“ durch die Stadt 
Eberswalde genutzt und zählt somit zu „einem der ältesten Bürgerhaushalte Deutsch-
lands“2. 
 
Das Verfahren in den Jahren 2008 bis 2011 entsprach der - vor allem in Deutschland 
verbreiteten - konsultativen3 Form eines Bürgerhaushaltes, welcher typischerweise 
vorschlagsbasiert, jedoch nicht entscheidungsorientiert aus Sicht der Einwoh-
ner*innen ist. In Eberswalde stand vor allem das städtische Investitionsprogramm im 
Mittelpunkt des Verfahrens. 
 
Dieses rein konsultative Verfahren wurde im Jahr 2012 zur Disposition gestellt und 
letztendlich durch ein partizipatives Verfahren abgelöst. Das daraus hervorgegangene 
„Bürgerbudget“ ist vor allem gekennzeichnet durch die Übertragung von echten Ent-
scheidungsbefugnissen an die Einwohnerschaft und stellt damit den ersten direktde-
mokratischen Bürgerhaushalt in Deutschland dar. Diese Besonderheit aber vor allem 
auch die Einfachheit und die Transparenz des Verfahrens sowie die analoge Abstim-
mung werden lobend erwähnt4. 
 
Im Anschluss an das zum fünften Mal durchgeführte „Eberswalder Bürgerbudget“ war 
es ein Ziel, das gesamte Verfahren mit allen bisher eingeflossenen Änderungen zu 
beleuchten und die Erfahrungen der letzten Jahre zusammenzufassen. Diese Unter-
suchung soll infolgedessen möglichen, weiteren Handlungsbedarf aufzeigen eine Dis-
kussionsgrundlage für alle Akteure darstellen. 

  

                                                   
1
 8. Statusbericht (Stand: Juni 2015) des Portals Buergerhaushalt.org 

(http://www.buergerhaushalt.org/sites/default/files/downloads/8._Statusbericht_Buergerhaushalte_in_De
utschland_Juni_2015.pdf) 

2
 http://buergerhaushalt.org/de/article/videowettbewerb-zum-buergerhaushalt-eberswalde 

3
 im Rahmen einer konsultativen Beteiligung haben Betroffene und Interessierte die Möglichkeit Stellung zu 

nehmen und Ideen einzubringen, können jedoch keine Entscheidungen treffen 
4
 vgl. Dr. Stefan Wilhelmy im Vorwort der Dokumentation zum Neunten Netzwerktreffen „Bürgerhaushalt“ 

(http://buergerhaushalt.org/sites/default/files/downloads/Dokumentation_Neunetes_Netzwerktreffen_19.
-20._September_2013.pdf) 

http://www.buergerhaushalt.org/sites/default/files/downloads/8._Statusbericht_Buergerhaushalte_in_Deutschland_Juni_2015.pdf
http://www.buergerhaushalt.org/sites/default/files/downloads/8._Statusbericht_Buergerhaushalte_in_Deutschland_Juni_2015.pdf
http://buergerhaushalt.org/de/article/videowettbewerb-zum-buergerhaushalt-eberswalde
http://buergerhaushalt.org/sites/default/files/downloads/Dokumentation_Neunetes_Netzwerktreffen_19.-20._September_2013.pdf
http://buergerhaushalt.org/sites/default/files/downloads/Dokumentation_Neunetes_Netzwerktreffen_19.-20._September_2013.pdf
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2. Rückblick auf den „Bürgerhaushalt“ in Eberswalde 
 
Das erste Bürgerhaushaltsverfahren in Eberswalde, welches von 2008 bis 2011 
durchgeführt wurde, entsprach der „bürgernahen Partizipation“ - es kann auch von 
einem „Beratungshaushalt“ gesprochen werden. 
 
In der Durchführung dieses Modells werden Bürger*innen aufgerufen, Vorschläge 
abzugeben, diese werden i.d.R. durch die kommunale Verwaltung aufbereitet und 
der Kommunalvertretung zur Entscheidung bzw. Kenntnisnahme vorgelegt (vorherige 
Bewertung durch die Bürger*innen sowie Gewichtung der Vorschläge sind möglich). 
In Deutschland ist dieses Verfahren das am weitesten verbreitete (populäre Vertre-
ter: Stadt Potsdam5, Stadt Stuttgart6). 
 
Für das Eberswalder Verfahren war der Ablauf wie folgt vorgesehen: 

- Veröffentlichung des kameralen Vermögens- bzw. doppischen Investitions-
haushaltes 

- verbunden mit dem Aufruf zum Einreichen von Vorschlägen 
- Sammlung der Vorschläge sowie Aufbereitung (Stellungnahmen der fachlich 

zuständigen Ämter) 
- Übergabe der Vorschläge als einzelne Beschlussvorlagen an die Stadtverordne-

tenversammlung und den Ausschüssen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da der Fokus im Eberswalder Verfahren auf dem Investitionsprogramm lag, waren im 
Grunde drei Varianten von Vorschlägen möglich: 

1) Streichung von Investitionsvorhaben 

- Folge: Freisetzen und Einsparen von Haushaltsmitteln 

2) zeitliche Verschiebung von Investitionsvorhaben  

- Folge: Vorrang/Nachrang von Maßnahmen festlegen 

3) Anregung neuer Investitionsvorhaben (mit Angabe des Deckungsvorschlags) 

- Folge: Erkennen der Begrenztheit städtischer Haushaltsmittel 
  

                                                   
5
 https://buergerbeteiligung.potsdam.de/kategorie/buergerhaushalt 

6
 https://www.buergerhaushalt-stuttgart.de/ 

Abbildung 1 - Auszug aus der Investitionsübersicht 2011 ff. für den Bürgerhaushalt 2011 

https://buergerbeteiligung.potsdam.de/kategorie/buergerhaushalt
https://www.buergerhaushalt-stuttgart.de/
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Hierbei ist es nicht zu vernachlässigen, den erheblichen Umfang eines städtischen 
Investitionsprogramms zu benennen. Der erste doppische Investitionshaushalt für 
das Jahr 2011 zuzüglich mittelfristiger Finanzplanung bis 2014 bestand aus über 100 
Maßnahmen mit einem Umfang von insgesamt 42,8 Millionen Euro7 (Bürgerhaushalt 
2011). 
 

 
Abbildung 2 - Anzahl der eingereichten Vorschläge 

 
 

 
Abbildung 3 - Anzahl der Vorschläge in der Informationsvorlage/Anzahl der Beschlussvorlagen 
 
 

Aufgrund der allgemeinen Wahrnehmung bezüglich des Äußerns von Wünschen und 
Ideen für die Stadt im Rahmen des Bürgerhaushaltes, wurden auch Vorschläge einge-
reicht, die keinerlei Bezug zum Investitionsprogramm aufwiesen. Diese wurden in 

                                                   
7
 Haushaltsplan 2011 (https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-eberswalde/user/ewpoethke/Haushalte/HH-

Plan-2011.pdf) 
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einer Informationsvorlage8 zusammengefasst.  Alle weiteren Vorschläge wurden als 
Beschlussvorlagen9 mit Stellungnahmen der Stadtverwaltung in den jeweiligen Fach-
ausschüssen beraten und von der Stadtverordnetenversammlung als Beschlusssache 
behandelt. 
 
 

 
Abbildung 4 - Abstimmungsergebnis der Stadtverordnetenversammlung 

 
 
Die Entwicklung der Beteiligung bezüglich der Bürger*innen am Verfahren wurde in 
keinem Fall als zufriedenstellend gewertet, vor allem aufgrund des Interesses, eine 
größere Aufmerksamkeit für die städtischen Finanzen in der Öffentlichkeit zu gene-
rieren. 
 

 
Abbildung 5 - Entwicklung der Beteiligung am Bürgerhaushalt 

                                                   
8
 z.B.: I/040/2011 zum Bürgerhaushalt 2012 im Bürgerinformationssystem der Stadt Eberswalde 

(https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/vo0050.php?__kvonr=718&voselect=234) 
9
 z.B.: BV/609/2011 zum Bürgerhaushalt 2012 im Bürgerinformationssystem der Stadt Eberswalde 

(https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/vo0050.php?__kvonr=738) 
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Auch eine grafische Aufwertung für ein erleichtertes Erfassen  des Investitionspro-
grammes schlug sich nicht in der gewünschten Beteiligungsstärke nieder (Bürger-
haushalt 201210). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund des nicht zufriedenstellenden Verhältnisses zwischen den eingesetzten Res-
sourcen seitens der Stadtverwaltung, der geringen Beteiligung seitens der Einwoh-
ner*innen und den marginalen Resultaten der durchgeführten Bürgerhaushalte (9 
von 46 Vorschlägen, die sich in Beschlussvorlagen niederschlugen, wurden ange-
nommen11) verständigte sich der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 15.09.201112 
darauf, die Satzung zum Bürgerhaushalt und somit das Verfahren im Februar des 
Folgejahres zu überarbeiten.  

                                                   
10

 Bürgerhaushalt 2012 (https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-
eberswalde/global/buergerservice/Finanzen/buergerhaushalt-2012.pdf) 

11
 Präsentation zum Finanzausschuss am 02.02.2012 

(https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=16386&type=do&) 
12

 Niederschrift des Finanzausschusses vom 15.09.2011 
(https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/si0050.php?__ksinr=234) 

Abbildung 6 - Auszug aus der Investitionsübersicht 2012 ff. für den Bürgerhaushalt 2012 

https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-eberswalde/global/buergerservice/Finanzen/buergerhaushalt-2012.pdf
https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-eberswalde/global/buergerservice/Finanzen/buergerhaushalt-2012.pdf
https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=16386&type=do&
https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/si0050.php?__ksinr=234
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3. Neuausrichtung des Bürgerhaushaltes 
 
Zu keiner Zeit stand es zur Disposition, dass der Bürgerhaushalt der Stadt Eberswalde 
ersatzlos gestrichen wird. Die Unzufriedenheit tangierte lediglich das praktizierte 
Konzept und keinesfalls das Instrument „Bürgerhaushalt“. 
 
Im Rahmen der Debatte um das bisherige Verfahren war auch die Handlungsoption 
offen, ein alternatives Verfahren zu fokussieren. Aufgrund ebendieser Gegebenheit 
war es für die Beteiligten im Finanzausschuss sowie in der Stadtverwaltung ein we-
sentliches Anliegen, die Bürger*innen bereits am Diskurs teilhaben zu lassen. Hierzu 
wurde in den lokalen Medien gesondert zur Teilnahme am Finanzausschuss (Sitzung 
vom 02.02.201213) aufgerufen und der Kreistagssaal im Paul-Wunderlich-Haus dem 
üblichen Sitzungsort in der Rathauspassage, dem Konferenzraum, vorgezogen. Ledig-
lich einige erforderliche Formalien in der Tagesordnung beeinflussten den wahr-
nehmbaren Veranstaltungscharakter der Ausschusssitzung, in der allen anwesenden 
Bürger*innen das Rederecht erteilt wurde. 
 
Für die Begrifflichkeit „Bürgerhaushalt“ gibt es keine allgemeingültige Definition, dar-
aus resultiert die hohe Bandbreite an Verfahren bei einer überschaubaren Anzahl an 
Kommunen zu jener Zeit (21 Städte und Gemeinden14). Die Grundtypen der verschie-
denen Ansätze wurden für die Ausschussmitglieder*innen sowie für die anwesenden 
Bürger*innen anhand zweier Präsentationen15,16 vorgestellt und erläutert. Weiterge-
hend wurden im Anschluss die verschiedenen Verfahren näherungsweise als Planspiel 
erprobt17. 
 
In der Nachbetrachtung seitens der Bürger*innen sowie der Auswertung in der fol-
genden Sitzung des Finanzausschusses18 wurde vor allem festgehalten, dass eine Be-
gutachtung und Bewertung des komplexen Aufgabenspektrums einer Stadtverwal-
tung, in der ihr eigenen Organisationsstruktur, nur bedingt als leicht verständlich an-
gesehen wird. Hingegen wurde ein von der Stadt bereitgestelltes Budget für die zeit-
nahe Umsetzung einzelner Maßnahmen (z.B. für die Bereiche „Kultur, Sport, Bildung 
oder Wohnumfeldgestaltung“19) als leicht verständliches Verfahren mit hohem Betei-
ligungspotential erachtet. 

                                                   
13

 Niederschrift zur 30. Sitzung des Finanzausschusses (Wahlperiode 2008-2014) vom 02.02.2012 
(https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/to0040.php?smcred=1&__ksinr=286) 

14
 5. Statusbericht (Stand: März 2012) des Portals buergerhaushalt.org 

(http://buergerhaushalt.org/sites/default/files/5.-Statusbericht-Buergerhaushalte-in-Deutschland-
2012_0.pdf) 

15
 Anlage 2 zur Niederschrift https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=16386&type=do& 

16
 Anlage 3 zur Niederschrift https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=16387&type=do& 

17
 Fernsehbeitrag des ODF (http://www.odf-tv.de/mediathek/15313/Tag_der_Entscheidung.html) 

18
 Niederschrift zur 31. Sitzung des Finanzausschusses (Wahlperiode 2008-2014) vom 15.03.2012 

(https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=16762&type=do&) 
19

 vgl. Fraktionsbeitrag Grüne/B90 im Amtsblatt 2/2012; Seite 15 (https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-
eberswalde/global/Aktuelles/2012/02/EAB_02-2012_Internet.pdf) 

https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/to0040.php?smcred=1&__ksinr=286
http://buergerhaushalt.org/sites/default/files/5.-Statusbericht-Buergerhaushalte-in-Deutschland-2012_0.pdf
http://buergerhaushalt.org/sites/default/files/5.-Statusbericht-Buergerhaushalte-in-Deutschland-2012_0.pdf
https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=16386&type=do&
https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=16387&type=do&
http://www.odf-tv.de/mediathek/15313/Tag_der_Entscheidung.html
https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=16762&type=do&
https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-eberswalde/global/Aktuelles/2012/02/EAB_02-2012_Internet.pdf
https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-eberswalde/global/Aktuelles/2012/02/EAB_02-2012_Internet.pdf
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4. Das neue Verfahren 

4.1. Verbindlichkeit durch Satzung  
 
Die überwiegende Mehrheit der Kommunen, die zu der Zeit einen Bürgerhaushalt 
durchführten, legte das Verfahren lediglich in einer Konzeption fest. In Einzelfällen 
wurde der „Bürgerhaushalt“ zusätzlich in der Satzung zur Einwohnerbeteiligung er-
wähnt (siehe Abbildung 7). 
 

 
Abbildung 7 - Auszug aus der Einwohnerbeteiligungssatzung der Stadt Bernau bei Berlin

20
 

 
Um Rechts- und Planungssicherheit für alle Akteure bezüglich eines derartigen Betei-
ligungsverfahrens zu erreichen, wurde es als erstrebenswert angesehen, eine Satzung 
auszuarbeiten und diese durch die Stadtverordnetenversammlung beschließen zu 
lassen, zumal auch Haushaltspläne mittels Satzungsbeschlusses zustande kommen. 
Die Gemeindevertretungen geben einen bestimmten Teil ihrer Entscheidungshoheit 
direkt an die Bürger*innen ab. 
 
Der Umstand, dass wenige Kommunen ihren Bürgerhaushalt in einer Satzung geregelt 
haben und aufgrund des neuartigen Verfahrensansatzes keinerlei Praxisbeispiele vor-
liegen, führte zu einer anspruchsvollen Erarbeitung des Satzungsvorschlags. 
 
Auftakt der Beratungsfolge21 der eingebrachten Beschlussvorlage mit Satzungsemp-
fehlung war die Sitzung des Finanzausschusses vom 10.05.2012. In der Stadtverord-
netenversammlung vom 28.06.2012 wurde sodann der Beschluss gefasst und somit 
die Grundlage für das „Eberswalder Bürgerbudget“ geschaffen. 
  

                                                   
20

 Einwohnerbeteiligungssatzung der Stadt Bernau bei Berlin (http://www.bernau-bei-
berlin.de/de/buergerportal/rathaus/ortsrecht/satzungen_und_verordnungen/artikel-
einwohnerbeteiligungssatzung.html) 

21
 Beratungsfolge zur BV/760/2012 (https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/vo0051.php?__kvonr=900) 

http://www.bernau-bei-berlin.de/de/buergerportal/rathaus/ortsrecht/satzungen_und_verordnungen/artikel-einwohnerbeteiligungssatzung.html
http://www.bernau-bei-berlin.de/de/buergerportal/rathaus/ortsrecht/satzungen_und_verordnungen/artikel-einwohnerbeteiligungssatzung.html
http://www.bernau-bei-berlin.de/de/buergerportal/rathaus/ortsrecht/satzungen_und_verordnungen/artikel-einwohnerbeteiligungssatzung.html
https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/vo0051.php?__kvonr=900
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4.2. Wesentliche Regelungen der Satzung 
 
Dieser Abschnitt befasst sich mit der Satzung in ihrem Ursprung22, spätere Satzungsänderun-
gen werden in folgenden Abschnitten behandelt. 

 

§1 Bürgerhaushalt 

 Der Ablauf wurde skizziert dargestellt und die Jährlichkeit des Verfahrens fest-
gehalten. 
 

§2 Bürgerbudget 

 Für Ausgaben resultierend aus dem Bürgerbudget müssen im entsprechenden 
Haushaltsjahr mindestens 50.000€ bereitgestellt werden. Die Budgethöhe der 
Folgejahre wird in der mittelfristigen Finanzplanung (Haushaltsplan) festge-
setzt. 
 

§3 Vorschlagsrecht 

 Die persönlichen Voraussetzungen für das Einreichen und das Abstimmen von 
Vorschlägen sind identisch und gelten zugleich für Einwohner*innen ab 16 Jah-
ren. 
 

§4 Vorschlagsfrist 

 Der Stichtag ist der Kernpunkt der zeitlichen Abfolge des Verfahrens. Die Ab-
stimmung muss mindestens zwei Monate nach dem Ende der Vorschlagsfrist 
liegen, damit alle eingereichten Vorschläge geprüft vorliegen. 
 

§5 Behandlung der Vorschläge 

 Die Kriterien zur Gültigkeit von Vorschlägen berücksichtigen vor allem die Ein-
schränkung, dass die aus der Abstimmung resultierenden Maßnahmen zeitnah 
umgesetzt werden sollen. 
 

§6 Abstimmung 

 Eine Abstimmungsveranstaltung sollte den bürgerbezogenen Charakter dieses 
Verfahrens unterstreichen und Beeinflussungen erschweren. Das bindende Ab-
stimmungsergebnis in Verbindung mit der Mindesthöhe stellt das direktdemo-
kratische Element im Eberswalder Bürgerbudget dar. 
 

§7 Information der Einwohnerinnen und Einwohner 

 Die Informationspflichten verdeutlichen das Anliegen, die Bürger*innen mittels 
angemessener Öffentlichkeitsarbeit auf das Verfahren aufmerksam zu machen 
und zur Teilnahme anzuregen. 
 

                                                   
22

 Satzung zum Bürgerhaushalt der Stadt Eberswalde (beschlossen am 28.06.2012) 
(https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=17008&type=do&) 

https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=17008&type=do&
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§8 Umsetzung 

 Aus der Stimmabgabe der Bürger*innen sollen schnellstmöglich Auswirkungen 
sichtbar sein, daher ist zeitnahe Umsetzung eine weitere Vorgabe. Hierbei 
muss dennoch der Haushaltsvorbehalt beachtet werden. 
 

§9 Jahresabschluss 

 Abweichungen zwischen Kostenschätzung und Maßnahmenabrechnung sind 
keinesfalls außergewöhnlich. Minderausgaben erhöhen spätere Bürgerbud-
gets, Mehrausgaben hingegen verringern sie (soweit nicht anderweitig eine 
Deckung erfolgt). 
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4.3. Personelle und sächliche Voraussetzungen 
 
 
Zur Durchführung des Verfahrens werden inzwischen jährlich 15.000€23 für Sach-
kosten zur Verfügung gestellt (bisherige Ausgaben sind in den Punkten 5.1.3, 5.2.3, 
5.3.3, 5.4.3, 5.5.3, 5.6.3 und 5.7.3 für das jeweilige Bürgerbudget dargestellt).  
Die Höhe des Bürgerbudgets (bisher: 100.000€) entspricht etwa 2,50€ je Einwoh-
ner*in. 

 
Die Durchführung des Verfahrens sowie die Organisation der Abstimmungsveran-
staltung erfolgt durch die Kämmerei mit vorhandenem Personal. Überschlägig 
kann bei der erbrachten Arbeit zweier Kolleg*innen von einem Vollzeitäquivalent24 
i.H.v. 0,8 pro Jahr gesprochen werden.  
In der zugrunde liegenden Stellenbeschreibung vom März 2012 ist ein Wert von 
0,05 VZÄ niedergeschrieben. Zum damaligen Zeitpunkt war nicht abzusehen, welch 
positive Entwicklung das Verfahren nimmt und des Weiteren wurde die Organisa-
tion der Abstimmungsveranstaltung zuvor überwiegend durch andere Stellen ge-
leistet.  
 
Partiell unterstützt wird die Kämmerei vor allem durch die Pressestelle (Öffentlich-
keitsarbeit), den Bauhof und das Amt für Beschäftigungsförderung (Transport und 
Auf-/Abbau im Rahmen der Veranstaltung). 
 
Zum „Tag der Entscheidung“ sind Kolleg*innen verschiedener Fachämter und Ein-
richtungen der Stadt Eberswalde auf freiwilliger Basis (mit Zeitausgleich) vor Ort. 
Zur Abstimmung am 24.09.2016 waren insgesamt 30 Kolleg*innen im Einsatz und 
erbrachten ca. 172 Arbeitsstunden, um die neunstündige Veranstaltung abzusi-
chern. 
 

                                                   
23

 Haushaltsplan 2017/2018, Abschnitt IV - 31 (bzw. Seite 354) Produktgruppe 11.13, Sachkonto 527100 
(https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-eberswalde/user/ewpoethke/Haushalte/Haushaltsplan_2017-
18_-_Sachkonten.pdf) 

24
 Das Vollzeitäquivalent gibt an, wie viele Vollzeitstellen sich rechnerisch bei einer gemischten Personalbele-

gung mit Teilzeitbeschäftigten ergeben (https://de.wikipedia.org/wiki/Vollzeit%C3%A4quivalent) 

https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-eberswalde/user/ewpoethke/Haushalte/Haushaltsplan_2017-18_-_Sachkonten.pdf
https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-eberswalde/user/ewpoethke/Haushalte/Haushaltsplan_2017-18_-_Sachkonten.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Vollzeit%C3%A4quivalent
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Ablauf (zu §3 bis §5)  

Vorschlag  

Rathaus  

Nach dem Eingang e ines Vorschlags wird dieser durch 
die Kämmerei  (20) unverzügl ich auf der Internetpräsenz  
der Stadt Eberswalde veröffentl icht  sowie in der Über-
sichtstabel le mit a l len Vorschlägen erfasst.  
Umgehend erfolgt eine Mittei lung  an den/die Einre i-
cher*in mit folgendem Inhalt:  

-  Bestätigung des Eingangs  
-  Dank  für die Betei l igung am Verfahren  
-  Bemerkung über die Veröffentl ichung  
-  vergebene Nummer  für den Vorschlag  
-  Ablauf  des weiteren Prüfungsverfahren mit Ne n-

nung der einzuhaltenden Kriterien  
-  Hinweis auf den „Tag der Entscheidung“  

Die Prüfung der personenbezogenen  Vo-
raussetzungen  (§5 I I I  b i .V.m. §3 I)  
des/der E inreicher*in erfolgt durch das 
Bürgeramt (15) 
-  Hausmitte i lung mit angehangener 

Übersicht  
-  erfolgt „stapelweise“ ab ungefähr 10 

Einreicher*innen 

Das Einreichen eines Vorschlags ist  über mehrere 
mediale Kanäle mögl ich:  

-  per Formular  
-  per Schreiben 
-  per eMail  
-  per Internetseite  
-  per Formular des F lyers  
-  per Telefon  
-  per Vorstell igwerden  

40  32  65  67  

Die Prüfung der vorschlagsbezogenen Vorausset-
zungen  („Kriter ienkatalog“ ;  §5 I I I  a,c,d,e) erfolgt 
nach Zuarbeiten der zuständigen Fachämter .  
Die Fachämter haben hierfür i .d.R. eine Fr ist  von 
drei Wochen einzuhalten.  Die E inreicher*innen 
sind durch die Fachämter  ausschl ießlich für Rück- 
und Nachfragen zu kontaktieren.  

20  

Die Stellungnahmen der Fachämter zu den e ing e-
reichten Vorschlä gen werden durch die Kämmerei  
(20) auf Übereinstimmung  mit  den Regelungen 
der Satzung  zum Bürgerhaushalt  abgeprüft.  Bei 
möglichen Unst immigkeiten kann die Kämmerei 
bei dem entsprechenden Fachamt eine Nachprü-
fung  erbitten. Andernfalls  wird der Vorschlag 
durch die Kämmerei  für gült ig bzw. nicht gült ig 
erklärt  und die Entscheidung veröffentl icht.  
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5. Eberswalder Bürgerbudget 

5.1. Eberswalder Bürgerbudget 2013 

5.1.1. Datenblatt 
 

Bürgerbudget 2013 

Vorschläge (Anzahl) 96 

Gültig | Ungültig 
Gültig in % 

62 | 34 
65 % 

Einreicher*innen (Anzahl) 76 

männlich | weiblich 
44 | 32 

58% | 42% 

Stichtag 31. August 

„Gewinnervorschläge“ (Anzahl) 6 

davon Vereinszuschüsse 3 

ausgereichtes Bürgerbudget 105.300,00€ 

Abstimmer*innen (Anzahl) 304 

männlich | weiblich - 

Abstimmungszeitraum 
Montag, 29.10.2012 
ca. 18:45-19:15 Uhr 

Abstimmungsort Paul-Wunderlich-Haus 

Neuerungen - 
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5.1.2. Erstes Bürgerbudget 
 
Das Verfahren sowie die Abstimmung über die be-
reitgestellten Mittel sollte auch das Interesse der 
Einwohner*innen an der städtischen Haushaltsla-
ge wecken. Somit sollte die Abstimmung zeitlich 
kurz vor den Haushaltsdiskussionen in den Fach-
ausschüssen der Stadt Eberswalde stattfinden, da-
her wurde ein Termin Ende Oktober avisiert. Um 
alle Vorschläge ordnungsgemäß prüfen zu können, 
wurde der Stichtag zum Einreichen von Vorschlä-
gen auf den 31. August festgelegt. Für das erste 
Bürgerbudget blieb nach Satzungsbeschluss am 
28. Juni 2012 demnach kein Übermaß an Vorberei-
tungszeit. Das Verfahren wurde den Bürger*innen 
durch Anzeigen und Beiträgen in den örtlichen 
Medien sowie auf den jährlich stattfindenden Ein-
wohnerversammlungen näher gebracht. Gleichzei-
tig wurden Sie angeregt, sich durch Vorschläge 
einzubringen und die Abstimmungsveranstaltung 
im Oktober zu besuchen.  
 
Trotz der kurzen Zeitspanne und dem neuen Ver-
fahren gingen 96 Vorschläge von 76 Personen ein. 
Von diesen erfüllten 62 die Kriterien des Ebers-
walder Bürgerbudgets und konnten am 29. Okto-
ber 2012 zur Abstimmung gestellt werden. 
Da sich vor der Abstimmungsveranstaltung ab-
zeichnete, dass die Budgethöhe von 50.000 € be-
reits durch einen Vorschlag ausgeschöpft werden 
könnte, wurde durch die Fraktion „DIE LINKE“ ein 
Beschlussantrag25 zur Erhöhung des Budgets auf 
100.000 € eingereicht. Dem Antrag wurde in der 
Stadtverordnetenversammlung am 25.10.201226 
gefolgt. 
 
Der erste „Tag der Entscheidung“ fand im Sitzungs-
saal des Landkreises Barnim statt. Der Abstimmung 
ging ein Vortrag zum neuen Bürgerhaushaltsverfah-
ren sowie der Entwicklung der städtischen Finanzen 

                                                   
25

 Beschlussvorlage BV/864/2012 
(https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=19245&type=do&) 
26

 Niederschrift der Stadtverordnetenversammlung zur Sitzung vom 25.10.2012 
(https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=19662&type=do&) 

https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=19245&type=do&
https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=19662&type=do&


17 
 

voraus. An der Abstimmung nahmen 304 Eberswalder*innen teil und verteilten 
erstmalig ihre jeweils 5 Stimmtaler an ihre/n Favoriten. 
 
Im ersten Bürgerhaushalt wurden die Mittel für die Sanierung des Bootshauses 
des FV Stahl Finow, die Außenanlagen des Vereinsheimes des FV Preußen, die 
Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Eberswalder Warriors, die 
Begrünung des Marktplatzes, einen Keramikbrennofen für die Grundschule Finow 
und mehr Fahrradständer in der Stadt eingesetzt27. 

5.1.3. Sachkosten 
 

 
Abbildung 8 - Sachkosten im Haushaltsjahr 2012 zum Bürgerbudget 2013 

 
 
  

                                                   
27

 Eberswalder Bürgerbudget 2013 (https://eberswalde.de/Buergerbudget-2.2903.0.html) 

 10.543,27  

 7.718,98  

 -    

 2.824,29  

 -

 2.500

 5.000

 7.500

 10.000

 12.500

 15.000

Gesamt Öffentlichkeits-
arbeit

Veranstaltung Einmalkosten

Bürgerbudget 2013 

https://eberswalde.de/Buergerbudget-2.2903.0.html
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5.1.4. Erste Satzungsänderung 
 

Im Anschluss an die Auswertung des ersten Bürgerbudgets befasste sich der Fi-
nanzausschuss, als federführender Ausschuss hinsichtlich des Bürgerhaushaltes, in 
seinen Sitzungen vom 14.02.201328 und 07.03.201329 mit allen eingebrachten Än-
derungswünschen30,31 bezüglich des Verfahrens.  
 
Aus diesem Gedankenaustausch heraus erging der Auftrag an die Stadtverwaltung, 
eine Änderungssatzung auszuarbeiten, die die befürworteten Verfahrenskorrektu-
ren beinhaltet: 

- das Einreichen von Vorschlägen und das Abstimmen über ebendiese soll 
bereits Einwohner*innen ab 14 Jahren ermöglicht werden 

- Einführung eines Höchstbetrages zur Umsetzung von Vorschlägen, um 
eine höhere Anzahl von Maßnahmen im Folgejahr umsetzen zu können 

- Einführung einer Karenzzeit von 3 Jahren für begünstigte Vereine und 
Organisationen, um eine hohe Fluktuation bzw. häufige Wechsel zwi-
schen den Projektträgern gewährleisten zu können 

 
Die Beschlussvorlage32 zur 1. Änderung der Satzung zum Bürgerhaushalt wurde am 
16.05.2013 im Finanzausschuss 33 und am 23.05.2013 im Hauptausschuss34 befür-
wortend beraten und die Satzungsänderung von der Stadtverordnetenversamm-
lung in ihrer Sitzung vom 30.05.201335 beschlossen. 

                                                   
28

 Niederschrift des Finanzausschusses zur Sitzung vom 14.02.2013 
(https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=20985&type=do&) 

29
 Niederschrift des Finanzausschusses zur Sitzung vom 07.03.2013 

(https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=21313&type=do&) 
30

 Präsentation zur Anpassung des Bürgerbudgets zur Sitzung des Finanzausschusses vom 14.02.2013 
(https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=21181&type=do&) 

31
 Präsentation zur Anpassung des Bürgerbudgets zur Sitzung des Finanzausschusses vom 07.03.2013 

(https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=21671&type=do&) 
32

 Beschlussvorlage BV/967/2013 
(https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/vo0050.php?__kvonr=1121&voselect=460) 

33
 Niederschrift des Finanzausschusses zur Sitzung vom 16.05.2013 

(https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=22207&type=do&) 
34

 Niederschrift des Hauptausschusses zur Sitzung vom 23.05.2013 
(https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=22384&type=do&) 

35
 Niederschrift der Stadtverordnetenversammlung zur Sitzung vom 30.05.2013 

(https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=22510&type=do&) 

https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=20985&type=do&
https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=21313&type=do&
https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=21181&type=do&
https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=21671&type=do&
https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/vo0050.php?__kvonr=1121&voselect=460
https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=22207&type=do&
https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=22384&type=do&
https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=22510&type=do&
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Abbildung 9 - Synopse zur 1. Satzungsänderung 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Beschlussfassung vom 28.06.2012 

• §3 Absatz 1 

• "Alle Einwohnerinnen und 
Einwohner der Stadt Eberswalde, 
die das 16. Lebensjahr vollendet 
haben, sind berechtigt Vorschläge 
für den Bürgerhaushalt 
einzureichen und über die 
Vorschläge abzustimmen." 

 

• §5 Absatz 3 

• "Der Vorschlag ist gültig und wird 
gemäß § 6 zur Abstimmung 
gestellt, wenn" 

• Buchstabe d) 

• "er umsetzbar ist und das 
vorgegebene Budget nicht 
überschreitet." 

 

 

geänderte Fassung durch Beschluss 
vom 30.05.2013 

• §3 Absatz 1 

• "Alle Einwohnerinnen und 
Einwohner der Stadt Eberswalde, 
die das 14. Lebensjahr vollendet 
haben, sind berechtigt Vorschläge 
für den Bürgerhaushalt 
einzureichen und über die 
Vorschläge abzustimmen." 

 

• §5 Absatz 3 

• "Der Vorschlag ist gültig und wird 
gemäß § 6 zur Abstimmung 
gestellt, wenn" 

• Buchstabe d) 

• "er umsetzbar ist und die Höhe 
von 15.000,00€ (in Worten: 
fünfzehntausend Euro) nicht 
überschreitet." 

• Buchstabe e) 

• "der Begünstigte des Vorschlages 
innerhalb der letzten drei 
Bürgerhaushalte keine 
finanziellen Mittel aus dem 
Bürgerhaushalt erhalten hat. 
Einrichtungen der Stadt 
Eberswalde sind hiervon 
ausgenommen. Einzelne 
Abteilungen einer juristischen 
Person sind der juristischen 
Person zuzurechnen.“ 
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5.2. Eberswalder Bürgerbudget 2014 

5.2.1. Datenblatt 
 

Bürgerbudget 2014 

Vorschläge (Anzahl) 91 

Gültig | Ungültig 
Gültig in % 

57 | 34 
63 % 

Einreicher*innen (Anzahl) 75 

männlich | weiblich 
44 | 31 

59% | 41% 

Stichtag 31. August 

„Gewinnervorschläge“ (Anzahl) 9 

davon Vereinszuschüsse 6 

ausgereichtes Bürgerbudget 99.500,00€ 

Abstimmer*innen (Anzahl) 1.011 (+233%) 

männlich | weiblich - 

Abstimmungszeitraum 
Dienstag, 22.10.2013 
ca. 19:00-19:30 Uhr 

Abstimmungsort Paul-Wunderlich-Haus 

Neuerungen 

 Beutel für die Stimmtaler  
 Sichtblenden für die Vasen 
 Vorschlagen und Abstimmen ab 14 

Jahre  
 Kostengrenze (15.000€) 
 Einführung der 3-Jahres-Frist 
 Doppelseite im Amtsblatt mit allen 

Vorschlägen 
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5.2.2. Zweites Bürgerbudget 
 
Um die Bekanntheit des Eberswalder Bürgerbud-
gets unter den Einwohner*innen weiter zu stei-
gern, wurden zwei Werbefilme produziert, in de-
nen bekannte Eberswalder zum Mitmachen aufru-
fen und schildern, warum sie sich beim Bürger-
budget beteiligen. Auch wurden erstmalig alle 
Vorschläge mit ihrem Prüfstand vor dem Tag der 
Entscheidung im Amtsblatt veröffentlicht36.    
 
Die erfreuliche Annahme des Bürgerbudgets setzte 
sich auch im zweiten Jahr fort. Bis zum 31.August 
2013 erreichten die Stadtverwaltung 91 Vorschlä-
ge von 75 Einreicher*innen. 57 dieser Vorschläge 
erfüllten die Kriterien und konnten am 22. Okto-
ber 2013 zur Abstimmung gestellt werden. 
 
Auch für den Tag der Entscheidung ergaben sich 
aus der Auswertung des Vorjahres einige Neue-
rungen. Um die Ausgabe der Stimmtaler zu verein-
fachen, wurden vorab jeweils 5 Stimmtaler in ei-
nen Organza-Beutel verpackt. Die im Vorjahr noch 
frei einsehbaren Vasen wurden mit Sichtblenden 
versehen, um die Chancengleichheit zu waren. Da 
abgesichert werden musste, dass ein und dieselbe 
Person nicht mehrmals Stimmtaler in Empfang 
nimmt, wurde jedem/r Eberswalder*in beim Er-
halten der Stimmtaler mit einem Stempel auf der 
Hand versehen. 
 
Aufbauend auf der Beteiligung im Vorjahr sowie 
der Vielfalt der eingereichten Vorschläge, ging die 
Verwaltung von einer Beteiligung in Höhe von ca. 
600 Abstimmer*innen aus - was demnach eine 
Verdoppelung dargestellt hätte. 
Es zeichnete sich relativ früh im Rahmen der Ver-
anstaltung ab, dass diese Prognose übertroffen 
werden würde. Insgesamt waren 1.011 Eberswal-
der Einwohner*innen dem Aufruf gefolgt und 
stimmten ab. 

                                                   
36

 Doppelseite im Amtsblatt 10/2013 mit den Vorschlägen zum Bürgerbudget 2014 
(https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-eberswalde/global/Buergerbudget/Doppelseite_Amtsblatt_10-
2013.pdf) 

https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-eberswalde/global/Buergerbudget/Doppelseite_Amtsblatt_10-2013.pdf
https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-eberswalde/global/Buergerbudget/Doppelseite_Amtsblatt_10-2013.pdf
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Durch das Bürgerbudget 201437 konnten die Aufwertung des Fritz-Lesch-
Stadions, die Errichtung eines Kleinspielfeldes in der Kita „Zwergenland“, die 
Denkmalsanierung der Zainhammer Mühle, die Spielplatzsanierung des evange-
lischen Kindergartens, die Spielplatzsanierung der Kita „Spielhaus“, eine Hono-
rarstelle für die „Waggon-Komödianten“ e.V., der Abschlussball des Alexander-
von-Humboldt-Gymnasiums, eine Außenbühne für den Hort der Kinderakade-
mie sowie die Unterstützung der Präventionsarbeit des „Equus Barnim“ e.V. 
umgesetzt werden. 

 

5.2.3. Sachkosten 
 

 
Abbildung 10 - Sachkosten im Haushaltsjahr 2013 zum Bürgerbudget 2014 

 
  

                                                   
37

 Eberswalder Bürgerbudget 2014 (https://eberswalde.de/Buergerbudget-2.2902.0.html) 
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arbeit
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https://eberswalde.de/Buergerbudget-2.2902.0.html
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5.3. Eberswalder Bürgerbudget 2015 

5.3.1. Datenblatt 
 

Bürgerbudget 2015 

Vorschläge (Anzahl) 122 

Gültig | Ungültig 
Gültig in % 

76 | 46 
62 % 

Einreicher*innen (Anzahl) 112 

männlich | weiblich 
55 | 57 

49% | 51% 

Stichtag 31. August 

„Gewinnervorschläge“ (Anzahl) 8 

davon Vereinszuschüsse 6 

ausgereichtes Bürgerbudget 101.200,00€ 

Abstimmer*innen (Anzahl) 1.265 (+25%) 

männlich | weiblich - 

Abstimmungszeitraum 
Dienstag, 21.10.2014 
ca. 18:45-19:15 Uhr 

Abstimmungsort Stadthalle (Familiengarten) 

Neuerungen 

 Wechsel des Veranstaltungsortes 
 Vergabe „Herzensgeld“ durch Bürger-

jury (Testaktion) 
 Broschüre mit Vorschlägen und Be-

schreibungen/Begründungen (Testak-
tion) 

 Mal- & Spielecke für Kinder 
 Twitter-Account für das Bürgerbudget 
 Neuer Flyer + flächendeckende Vertei-

lung 
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5.3.2. Drittes Bürgerbudget 
 
Die Beteiligungszahlen des Vorjahres konnten er-
neut gesteigert werden. Insgesamt erreichten 122 
Vorschläge von 112 Eberswalder*innen die Stadt-
verwaltung. Von diesen konnten 76 zur Abstim-
mung am 21.10.2014 zugelassen werden. Zur wei-
teren Etablierung des Bürgerbudgets trug auch die 
breitere mediale Begleitung bei. Es erfolgte eine 
Überarbeitung des Flyers38, in dem neben einer 
leicht verständlichen Erklärung des Verfahrens 
auch auf den „Tag der Entscheidung“ hingewiesen 
wurde und ein Antragsformular enthalten war. 
Dieser wurde erstmals flächendeckend an alle 
Eberswalder Haushalte verteilt, sowie an öffentli-
chen Orten ausgelegt. Durch das „ODF“39 wurde 
ein Werbefilm40 produziert, in dem das Verfahren 
und der gesamte Ablauf bis zur Abstimmung er-
klärt wurden. Des Weiteren war jeweils vor dem 
Stichtag sowie dem „Tag der Entscheidung“ Pla-
katwerbung an den Bushaltestellen zu sehen, die 
auf beide Termine hinwiesen.    
 
Der Ortswechsel in den Eberswalder Familiengarten, 
aufgrund der nötigen höheren Kapazität, ermöglich-
te auch eine Ausweitung der Veranstaltung. Es wur-
de eine Mal- & Spielecke eingerichtet, in der die an-
wesenden Kinder für die Zeit der Vorträge und der 
Abstimmung durch Mitarbeiter*innen des grünen 
Klassenzimmers betreut werden konnten. Erstmalig 
wurde neben den Aushängen eine Broschüre41 mit 
allen abstimmungsfähigen Vorschlägen erstellt . 
 
Eine Bürgerjury, welche aus dem/der jüngsten, 
der/dem ältesten und dem/der "neueste" teilneh-
menden Eberswalder*innen bestand, befasste sich 

                                                   
38

 Flyer zum Eberswalder Bürgerbudget 2015 
(https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-
eberswalde/global/Buergerbudget/Flyer_Buergerbudget_2015.pdf) 
39

 „Ostbrandenburgisches Digitalfernsehen“ (www.odf-tv.de) 
40

 https://eberswalde.de/Info-Video.2778.0.html 
41

 Broschüre zum Eberswalder Bürgerbudget 2015 
(https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-
eberswal-
de/global/Buergerbudget/Broschuere_Buergerbudget_2015.pdf) 

https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-eberswalde/global/Buergerbudget/Flyer_Buergerbudget_2015.pdf
https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-eberswalde/global/Buergerbudget/Flyer_Buergerbudget_2015.pdf
file:///C:/Users/Lars/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.odf-tv.de
https://eberswalde.de/Info-Video.2778.0.html
https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-eberswalde/global/Buergerbudget/Broschuere_Buergerbudget_2015.pdf
https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-eberswalde/global/Buergerbudget/Broschuere_Buergerbudget_2015.pdf
https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-eberswalde/global/Buergerbudget/Broschuere_Buergerbudget_2015.pdf
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intensiv mit den Vorschlägen, um drei von ihnen mit dem „Herzensgeld“ auszu-
zeichnen. Diese sollten stark an dem Gemeinwohl orientiert sein. Ihre Wahl fiel 
auf den Vorschlag für mehr Abfalleimer und einem Hundepark in Eberswalde, den 
Zuschuss an den Opferhilfeverein „Weißer Ring“ e.V. sowie auf den Vorschlag für 
mehr Sitzbänke in Eberswalde. Erstmalig wurden auch die „Danketaler“ verge-
ben. Diese erhalten die Begünstigten symbolisch für die gewonnene Abstimmung. 
Durch das Bürgerbudget 2015 konnten die Lärmschutzsanierung des Studenten-
clubs, die Sanierung des Sportlerheims des SV Tornow 1990, ein Gartenhaus für 
die Grundschule Schwärzesee, der Krippenspielplatz der Kita „Villa Kunterbunt“ 
die Sanierung der Heizungsanlage des Siedler-Sport-Clubs, ein Kleinbus für den 1. 
SV Eberswalde, Theatertechnik für das Eberswalder PunkRockTheater und ein Be-
triebs- sowie Materialkostenzuschuss für das „Schöpfwerk“ umgesetzt werden42. 
Infolge der erfreulich gestiegenen Beteiligung an der Abstimmung, wurde Hand-
lungsbedarf seitens ebendieser ersichtlich. Eine weitere kompakte Veranstaltung 
zur Abstimmung der Vorschläge war sowohl aus Gründen der Kapazität als auch 
der Sicherheit nicht mehr durchführbar. 
 

5.3.3. Sachkosten 
 

 
Abbildung 11 - Sachkosten im Haushaltsjahr 2014 zum Bürgerbudget 2015
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 Eberswalder Bürgerbudget 2015 (https://eberswalde.de/Buergerbudget-2.2901.0.html) 
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 Präsentation zur Auswertung des Bürgerbudgets 2015 einschließlich Sachkostendarstellung in der Sitzung des 
Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen vom 12.02.2015 
(https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=30720&type=do&) 
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5.3.4. Zweite Satzungsänderung 
 

Dem Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen wurden in seiner Sitzung vom 
12.03.201544 Alternativen45 zur bisher praktizierten Abstimmungsveranstaltung 
vorgestellt und vor allem im Hinblick auf die Kosten erläutert. Die Ausschussmit-
glieder folgten dem von der Stadtverwaltung favorisierten Vorschlag einer ganztä-
gigen Abstimmung im Familiengarten. Aufgrund des Wechsels hin zu einer Veran-
staltung, die auch den Außenbereich des Familiengartens einbezieht, war es we-
sentlich, den zeitlichen Ablauf des Verfahrens vorzuziehen, um witterungsbedingte 
Einflüsse zu reduzieren. Hierzu musste der im §4 der Satzung festgelegte Stichtag 
angepasst werden. 
 
Die Beschlussvorlage46 zur 2. Änderung der Satzung zum Bürgerhaushalt wurde am 
16.04.2015 im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen47 und am 23.04.2015 im 
Hauptausschuss48 befürwortend beraten und die Satzungsänderung von der Stadt-
verordnetenversammlung49 in ihrer Sitzung vom 28.04.2015 einstimmig beschlos-
sen. Der, von der Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“, eingereichte Änderungsan-
trag50 zur Einführung einer Möglichkeit der Briefwahl erhielt keine Mehrheit. 
 
 

 

 
Abbildung 12 - Synopse zur 2. Satzungsänderung 
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 Niederschrift des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen zur Sitzung vom 12.03.2015 
(https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=31586&type=do&) 

45
 Präsentation zu alternativen Abstimmungsmöglichkeiten 

(https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=30935&type=do&) 
46

 Beschlussvorlage BV/0122/2015 im Bürgerinformationssystem 
(https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/vo0050.php?__kvonr=1491) 

47
 Niederschrift des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen zur Sitzung vom 16.04.2015 

(https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=31742&type=do&) 
48

 Niederschrift des Hauptausschusses zur Sitzung vom 23.04.2015 
(https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=31790&type=do&) 

49
 Niederschrift der Stadtverordnetenversammlung vom 28.04.2015 

(https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=31885&type=do&) 
50

 Änderungsantrag der Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“ 
(https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=31736&type=do&) 

Beschlussfassung vom 28.06.2012 

• §4 Absatz 3 

• "Stichtag ist der: 31. August" 

geänderte Fassung durch Beschluss 
vom 28.04.2015 

• §4 Absatz 3 

• "Stichtag ist der: 30. Juni" 

https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=31586&type=do&
https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=30935&type=do&
https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/vo0050.php?__kvonr=1491
https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=31742&type=do&
https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=31790&type=do&
https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=31885&type=do&
https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=31736&type=do&
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5.4. Eberswalder Bürgerbudget 2016 

5.4.1. Datenblatt 
 

Bürgerbudget 2016 

Vorschläge (Anzahl) 72 

Gültig | Ungültig 
Gültig in % 

56 | 16 
77 % 

Einreicher*innen (Anzahl) 73 

männlich | weiblich 
31 | 41 

43% | 57% 

Stichtag 30. Juni 

„Gewinnervorschläge“ (Anzahl) 10 

davon Vereinszuschüsse 8 

ausgereichtes Bürgerbudget 100.700,00€ 

Abstimmer*innen (Anzahl) 1.558 (+23%) 

männlich | weiblich 
725 | 833 
47% | 53% 

Abstimmungszeitraum 
Samstag, 26.09.2015 

8 bis 18 Uhr 

Abstimmungsort Stadthalle (Familiengarten) 

Neuerungen 

 Vorverlegung Stichtag (30. Juni) und 
Abstimmung (September) 

 Pflege der Internetpräsenz durch 20.1 
 Abstimmung ganztägig an einem Wo-

chenendtag 
 sichere Erfassung durch Melderegis-

terauszug 
 mehr Angebote für Kinder (familien-

freundliche Stadt) 
 Vase für neue Vorschläge 
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5.4.2. Viertes Bürgerbudget 
 
Die Beteiligungszahlen zum Bürgerbudget 2016 
waren mit 72 Vorschlägen von 73 Einrei-
cher*innen zwar leicht rückläufig, jedoch konnten 
davon 56 Vorschläge zur Abstimmung zugelassen 
werden, was die bisher höchste erzielte Zulässig-
keitsquote von 77% darstellt. In diesem Jahr wur-
de die Pflege der Internetpräsenz51 des Eberswal-
der Bürgerbudgets durch das Sachgebiet Haushalt 
übernommen und eine Neugestaltung vorgenom-
men. Alle Informationen und Materialien zum ak-
tuellen sowie den bereits durchgeführten Bürger-
budgets können nun auf der Seite eingesehen 
werden.    
 
Aus der vormals ca. dreistündigen Abendveran-
staltung unterhalb der Woche entstand ein Ab-
stimmungstag. Die Veranstaltung wurde auf einen 
Samstag verlegt und sollte nun, in Anlehnung an 
einen regulären Wahltag, von 8 bis 18 Uhr statt-
finden. Durch diese Anpassung sollte es allen 
Eberswalder*innen ermöglicht werden, sich zu be-
teiligen. Auch wurde die Veranstaltung zeitlich in 
den September verschoben, um den Familiengar-
ten und seine Attraktionen optimal nutzen zu kön-
nen. Der Eintritt war an diesem Tag für alle Ebers-
walder*innen frei. Insgesamt kamen 1.558 Ebers-
walder*innen um ihre Stimmtaler zu verteilen. Um 
eine Mehrfachabstimmung zu verhindern, wurde, 
ähnlich wie bei regulären Wahlen, mit einem Aus-
zug aus dem Melderegister gearbeitet. Die Ver-
wendung der Stempel wurde weiterhin beibehal-
ten, da sie neben dem schnelleren Erkennen von 
bereits teilnehmenden Personen an den Ausgabe-
ständen auch einen Aufmerksamkeitseffekt nach 
außen mit sich bringt.  

 
Die Ausweitung des Abstimmungszeitraums brachte 
nun auch die Möglichkeit aufzuzeigen, wie sich 
Eberswalder*innen in ihrer Stadt beteiligen können. 
Hierfür wurden Vereine, Initiativen aber auch Zu-

                                                   
51

 www.eberswalde.de/buergerbudget 

file:///C:/Users/Lars/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.eberswalde.de/buergerbudget
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sammenschlüsse engagierter Eberswalder*innen gebeten, ihre Arbeit mit klei-
nen Ständen und Aktionen vorzustellen. Dem Aufruf folgten unter anderem das 
„Schöpfwerk“, welche die Eberswalder*innen mit Waffeln und Gewürztee ver-
sorgten und zum gemeinsamen Nähen einlud, die Zoo-Schule, welche sich mit 
Kinderschminken, Informationen und Spielen präsentierten und das Wald-Solar-
Heim, an dessen Stand Herbstliches gebastelt werden konnte. Auch die Kanuten 
des FV Stahl Finow, LOK Eberswalde, sowie die Eberswalder Warriors stellten 
sich vor. Die Wartezeit während der Auszählung und auch die Ergebnisverkün-
dung wurden musikalisch mit einem Konzert untermalt. 
 
Mit dem Bürgerbudget 2016 konnten die Anschaffung eines Einsatzfahrzeuges 
der Johanniter Rettungshundestaffel, ein Riesen-Puzzle für die Kita Pusteblume, 
die Sanierung des Festplatzes in Tornow, die Spielplatzerweiterung der Freien 
Montessorieschule, die Beschaffung von Eventmöbeln, die Anschaffung von 
Spiel- und Lernmaterial für die Kita „Regenbogen“, die Erneuerung des Trai-
ningsgeländes des Ostender SV, die Unterstützung einer Honorarstelle für das 
BARNI-Treuetalersystem, eine Laseranlage für die Eberswalder Schützengilde 
sowie ein Kletterturm für das „Haus Sozialer Integration“ umgesetzt werden52. 

5.4.3. Sachkosten 
 

 
Abbildung 13 - Sachkosten im Haushaltsjahr 2015 zum Bürgerbudget 2016
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 Eberswalder Bürgerbudget 2016 (https://eberswalde.de/Buergerbudget-2.2904.0.html) 
53

 Präsentation zur Auswertung des Bürgerbudgets 2016 einschließlich Sachkostendarstellung in der Sitzung des 
Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen vom 10.03.2016 
(https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=35992&type=do&) 

 14.898,14  

 6.687,96   7.010,08  

 1.200,60  

 -

 2.500

 5.000

 7.500

 10.000

 12.500

 15.000

Gesamt Öffentlichkeits-
arbeit

Veranstaltung Einmalkosten

Bürgerbudget 2016 

https://eberswalde.de/Buergerbudget-2.2904.0.html
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5.5. Eberswalder Bürgerbudget 2017 

5.5.1. Datenblatt 
 

Bürgerbudget 2017 

Vorschläge (Anzahl) 107 

Gültig | Ungültig 
Gültig in % 

73 | 34 
68 % 

Einreicher*innen (Anzahl) 100 

männlich | weiblich 
52 | 48 

52% | 48% 

Stichtag 30. Juni 

„Gewinnervorschläge“ (Anzahl) 10 

davon Vereinszuschüsse 8 

ausgereichtes Bürgerbudget 102.200,00€ 

Abstimmer*innen (Anzahl) 2.698 (+73%) 

männlich | weiblich 
1.239 | 1.459 

46% | 54% 

Abstimmungszeitraum 
Samstag, 24.09.2016 

10 bis 18 Uhr 

Abstimmungsort Stadthalle (Familiengarten) 

Neuerungen 

 Broschüre mit allen Vorschlägen und 
Beschreibungen/ Begründungen 

 Veranstaltungscharakter durch umfas-
senderes Programm und Cateringan-
geboten 
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5.5.2. Fünftes Bürgerbudget 
 
Nach den leicht rückläufigen Vorschlagszahlen im 
Vorjahr, nahmen diese zum Bürgerbudget 2017 
wieder stark zu. Insgesamt gingen 107 Vorschläge 
von 100 Einreicher*innen bei der Stadt Eberswal-
de ein. Von diesen konnten 73 Vorschläge zur Ab-
stimmung gestellt werden. Erstmalig wurde in die-
sem Jahr eine Karte54 auf der Internetseite einge-
bunden, die den genauen Standort des Vorschlags 
darstellte, sowie dessen Bearbeitungsstand. Auch 
wurden die Ablehnungsgründe oder sich aus der 
Prüfung des Vorschlags ergebenen Anmerkungen 
der Verwaltung mit dargestellt. Somit konnten sich 
die Eberswalder Bürger*innen jederzeit über den 
aktuellen Stand der Vorschläge informieren.  
 
2.698 Eberswalder*innen nahmen am „Tag der 
Entscheidung“ teil und stimmten für ihre/n Favori-
ten ab.  
 
Die Erhöhung auf drei Ausgabestände sowie ihre 
deutliche Kennzeichnung stellen Optimierungen des 
Ablaufes dar. Auch die Broschüre mit allen Vorschlä-
gen wurde überarbeitet und neu aufgelegt. Der Ver-
anstaltungscharakter wurde beibehalten. Abermals 
wurden Vereine, Initiativen und Zusammenschlüsse 
von Einzelpersonen angefragt, sich und ihre Arbeit 
vorzustellen. Aufgrund von Absagen und nicht er-
folgten Rückmeldungen wurde auf externe Anbieter, 
wie z. B. Druckrausch oder Kinderevents Berlin zu-
rückgegriffen. Teilweise musste bereits eingeplanten 
Akteuren abgesagt werden, da diese aus dem Bür-
gerbudget hätten begünstigt werden können und 
durch die Werbemöglichkeit die Chancengleichheit 
nicht mehr gewahrt werden konnte. Unterstützt 
wurde die Veranstaltung unter anderem durch das 
Netzwerk Gesunde Kinder, LOK Eberswalde, die Jo-
hanniter Unfallhilfe, die Freiwillige Feuerwehr 
Eberswalde und die Zooschule, die an den einzelnen 

                                                   
54

 Karte mit allen Vorschlägen zum Eberswalder Bürgerbudget 2017 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1qr6M20flHAKOXAMA0b
vNVBno0yY&hl=en_US&ll=52.83822989421266%2C13.80734144999996
7&z=12 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1qr6M20flHAKOXAMA0bvNVBno0yY&hl=en_US&ll=52.83822989421266%2C13.807341449999967&z=12
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1qr6M20flHAKOXAMA0bvNVBno0yY&hl=en_US&ll=52.83822989421266%2C13.807341449999967&z=12
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1qr6M20flHAKOXAMA0bvNVBno0yY&hl=en_US&ll=52.83822989421266%2C13.807341449999967&z=12
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Ständen über ihre Arbeit informierten und die Besucher*innen durch Vorfüh-
rungen und Aktionen eingebunden haben. Für ein Mitmachprogramm sorgten 
die Freie Montessorie-Kita, die Kita „Pusteblume“, die Kita „Regenbogen“ sowie 
die Kita „Haus der kleinen Forscher“.  An ihren Ständen konnte den ganzen Tag 
gemalt, gebastelt und genäht werden. Die kulinarischen Angebote reichten von 
vegetarischen Speisen über gegrilltes Essen bis zum selbstständig kreierten Eis. 
Musikalisch wurde der „Tag der Entscheidung“ durch einen Straßenkünstler im 
Außenbereich und ein Konzert zum Abschluss der Abstimmung begleitet.  
Mit dem Bürgerbudget 2017 konnte die Neugestaltung des Marktplatzes am 
Schwanenteich, die Errichtung eines zentralen Dorfplatzes in Tornow, die Ein-
richtung eines Snoezelraums in der Integrationskita „Kinderland“, eine Lichtan-
lage für das Trainingsgelände des DOGS-Barnim 09, ein Zuschuss für die Begut-
achtung einer ökologischen Sanierung eines Feuerlöschteichs, die Anschaffung 
eines Vereinsbusses für den FV Preussen Eberswalde,  die Wiederherstellung 
des Bade- und Erholungsortes „Klein Ahlbeck“, die Spielplatzgestaltung der Kita 
„Sonnenschein“, die Durchführung des Abschlussballs des Gymnasiums Finow  
ein Zuschuss für den Erhalt der Eberswalder Tafel umgesetzt werden55. 

5.5.3. Sachkosten 
 

 
Abbildung 14 - Sachkosten im Haushaltsjahr 2016 zum Bürgerbudget 2017
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 Eberswalder Bürgerbudget 2017 (https://eberswalde.de/Buergerbudget-2.2990.0.html) 
56

 Präsentation zur Auswertung des Bürgerbudgets 2017 einschließlich Sachkostendarstellung in der Sitzung des 
Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen vom 16.03.2017 
(https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=41184&type=do&) 
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5.5.4. Dritte Satzungsänderung 

 
Am 29.06.2017 wurde durch die Stadtverordnetenversammlung die 3. Satzungs-

änderung beschlossen57,58. Inhaltlich befasste sie sich mit der Gleichstellung von 

öffentlichen und freien Bildungseinrichtungen, der Nichtförderung von Veranstal-
tungen sowie dem Ausschluss einer Mehrfachförderung eines Begünstigten durch 
das gleiche Bürgerbudget. 

  

                                                   
57

 Beschlussvorlage BV/0504/2017 
(https://eberswalde.de/sessionnet/bi/vo0050.php?__kvonr=1955&voselect=885) 
58

 Beschluss 31/235/17 (https://eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=43271&type=do&) 

https://eberswalde.de/sessionnet/bi/vo0050.php?__kvonr=1955&voselect=885
https://eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=43271&type=do&
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5.6. Eberswalder Bürgerbudget 2018 

5.6.1. Datenblatt 
 

Bürgerbudget 2018 

Vorschläge (Anzahl) 129 

Gültig | Ungültig 
Gültig in % 

80 | 49 
62 % 

Einreicher*innen (Anzahl) 124 

männlich | weiblich 
64 | 60 

52% | 48% 

Stichtag 30. Juni 

„Gewinnervorschläge“ (Anzahl) 10 

davon Vereinszuschüsse 8 

ausgereichtes Bürgerbudget 100.000,00€ 

Abstimmer*innen (Anzahl) 2.315 (-14%) 

männlich | weiblich 
1.060 | 1.255 

46% | 54% 

Abstimmungszeitraum 
Samstag, 16.09.2017 

10 bis 18 Uhr 

Abstimmungsort Stadthalle (Familiengarten) 

Neuerungen 

 zusätzlicher Ausgabestand (= vier Aus-
gabestände) 

 Live-Bekanntgabe der einzelnen Er-
gebnisse inklusive Ranking während 
der Auszählung (früher: Bekanntgabe 
der Gewinner*innen nach Auszählung) 
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5.6.2. Sechstes Bürgerbudget 
 
Insgesamt erreichten uns 129 Vorschläge von 124 
Eberswalder*innen - so viele wie bisher noch nie. 
So konnte am „Tag der Entscheidung“ über 80 
Vorschläge abgestimmt werden, auch diese Zahl 
ist ein neuer Rekord. 
 
Es war bereits die dritte ganztägige Abstimmung 
im Familiengarten. Im Vordergrund standen so-
wohl die Familienfreundlichkeit, als auch die ver-
schiedenen Möglichkeiten in der Stadt selber aktiv 
zu werden. Auch bei der dritten ganztägigen Ab-
stimmung im Familiengarten stand die Familien-
freundlichkeit und Aktivierung im Vordergrund. 
Sich an der Demokratie zu beteiligen soll ein far-
benfrohes und ereignisreiches Erlebnis sein. Musi-
kalisch wurde der Tag begleitet durch Geraint John 
Jones und The Trouble Notes. Eine gute Auswahl 
gab es auch beim Essen - sowohl vegane Gerichte 
von „GutesDrauf“ und Grillspezialitäten vom 
Schleusenkrug als auch Nachtisch von „Crêpe 
So’lecka“. Geschminkt wurde man von der Zoo-
schule und gebastelt werden konnte mit den Kitas. 
Highlights waren das Herstellen von Samenbom-
ben und das Hundecasting der Rettungshundestaf-
fel. 
 
Mit dem Bürgerbudget 2018 konnte das Projekt 
„Bücher und Tablets für Schulbibliotheken“ der 
Bürgerstiftung Barnim-Uckermark unterstützt 
werden. Ebenso kann für die Grundschule Finow 
und dem zugehörigen Hort „Kleiner Stern“ eine 
Gemeinschaftsküche eingerichtet werden. Das 
Kinder- und Jugendamateurtheater „Waggon-
Komödianten“ kann seine Arbeit mithilfe eines Zu-
schusses für eine Honorarstelle weiter verfolgen. 
Die Footballer von den Eberswalder Warriors kön-
nen sich über mobile Tribünen für ihre Heimspiele 
freuen und im Ortsteil Tornow wird für den Spiel-
platz eine überdachte Sitzmöglichkeit geschaffen 
sowie Spielgeräte installiert. Für den Erwerb eines 
Rettungsbootes erhält die DLRG einen Zuschuss. 
Der Nachwuchs des Fußballvereins FSV Lok Ebers-
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walde erhält neue Sportausstattung. Die Kita „Im 
Zwergenland“ e.V. kann ihr Projekt „Künstlerische 
Gestaltung der Zaunelemente“ zusammen mit den 
Kindern für ihr jährliches Ritterfest umsetzen. Zwei 
weitere Zuschüsse gehen zum einen an die  
Mädchenmannschaften des SV Stahl Finow (Sektion Handball) und zum anderen 
an die Oberbarnimer Eisenbahnfreunde. 
 

5.6.3. Sachkosten 
 

 
Abbildung 15 - Sachkosten im Haushaltsjahr 2017 zum Bürgerbudget 2018 
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5.7. Eberswalder Bürgerbudget 2019 

5.7.1. Datenblatt 
 

Bürgerbudget 2019 

Vorschläge (Anzahl) 87 

Gültig | Ungültig 
Gültig in % 

64 | 23 
74 % 

Einreicher*innen (Anzahl) 86 

männlich | weiblich 
36 | 50 

42% | 58% 

Stichtag 30. Juni 

„Gewinnervorschläge“ (Anzahl) 9 

davon Vereinszuschüsse 6 

ausgereichtes Bürgerbudget 100.500,00€ 

Abstimmer*innen (Anzahl) 1.843 (-20%)  

männlich | weiblich 
   838 | 1.005  

46% | 54% 

Abstimmungszeitraum 
Samstag, 22.09.2018 

10 bis 18 Uhr 

Abstimmungsort Stadthalle (Familiengarten) 

Neuerungen/Besonderheiten 

 Indoor-Veranstaltung (aufgrund des 
stürmisches Wetters) 

 Aushänge der Vorschläge nach The-
menbereichen gegliedert 

 Werbebanner um Baumschutzgitter 
(„Litfaßsäule der Natur“) 
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5.7.2. Siebentes Bürgerbudget 
 
Über 64 der 87 eingereichten Vorschläge konn-
te abgestimmt werden. Vor allem für die 
Eberswalder*innen ist es erfreulich, dass mög-
lichst viele ihrer Ideen und Wünsche in die Ab-
stimmung gehen. 
 
Die Wetterlage am Vortag der Abstimmung 
sorgte für „stürmische Vorbereitungen“ im Fa-
miliengarten (Sturmtief „Elena“ mit bis zu 80 
km/h Böen) und dementsprechend für eine 
kurzfristige Umwandlung in eine Indoor-
Veranstaltung. In der Hufeisenfabrik (Stadthal-
le) fand das kulturelle Programm rund um die 
Abstimmung statt. Passend zum Wind konnten 
selber Drachen gebaut oder das Bastelangebot 
der Kitas wahrgenommen werden. Groß und 
Klein wurden wurden erneut von der Zooschule 
geschminkt. Informieren konnte man sich bei 
dem Netzwerk „Gesunde Kinder“, der DLRG, der 
Eberswalder Tafel, dem FSV Lok Eberswalde, 
den Oberbarnimer Eisenbahnfreunden und 
nicht zuletzt auch bei der Freiwilligenagentur. 
Konzerte von Alexander Peppler und Georgie 
Fisher rundeten den kulturellen Teil ab. Auch 
das Speisenangebot war gut gemischt und 
reichte von Crêpes und Heißer Schokolade über 
Bratwurst bis hin zu veganen Knödeln und 
Quiches. 
 
Zuspruch erfuhr die Präsentation der Vorschlä-

ge auf großen Plakaten (DIN B0), die jeweils ei-
nen der sieben Themenbereiche vorstellte (z.B. 
„Kinder & Jugendliche“, „Tiere Pflanzen & Um-
welt“, „Sport & Gesundheit“). 

 
Die Mittel des siebenten Bürgerbudgets fließen in In-
standsetzungsmaßnahmen beim Kanusportverein 
„Eberswalder SV Empor“ sowie Sportausstattung für 
die Kinder und Jugendlichen des „SV Motor Eberswal-
de“ und einen Kleinbus für die Schüler*innen der 
freien Gesamtschule Finow. Weiterhin wird die Kin-
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derakademie beim Digitalen Lernen bezuschusst und das Sportplatzgelände in 
Tornow soll saniert werden. Für den Eberswalder Forstfasching ist die Anschaf-
fung einer Heizung gewollt und dem Wunsch nach einer besseren Kennzeich-
nung der 30er-Zone in der Fritz-Weineck-Straße wird ebenfalls nachgegangen. 
Auch der zusätzliche Mülleimer am Aussichtspunkt des Drachenkopfes wird rea-
lisiert. 

5.7.3. Sachkosten 
 

 
Abbildung 16 - Sachkosten im Haushaltsjahr 2018 zum Bürgerbudget 2019 
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6. Verfahren 

6.1. Ablaufstruktur 

6.1.1. Einreichen 
 
Im Abschnitt 4 wurden die verschiedenen Möglichkeiten aufgeführt, wie Vorschläge 
eingereicht werden können. Diese Kanäle wurden wie folgt genutzt: 
 

 
Abbildung 17 - Möglichkeiten zur Einreichung von Vorschlägen und ihre Nutzung 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Gesamt

Bürgerbudget 2019

Bürgerbudget 2018

Bürgerbudget 2017

Bürgerbudget 2016

Bürgerbudget 2015

Bürgerbudget 2014

Bürgerbudget 2013

Internetformular Tag der Entscheidung Schriftlich

eMail Flyerformular Persönlich

Telefonisch Zeitungsanzeige
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Abbildung 18 - Vorschlagsreinreicher*innen (nach Geschlecht getrennt) 
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6.1.2. Prüfen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zuständigkeit 

Wurde  

der Vorschlag 

fristgerecht 

eingereicht? 

Ist der/die  

Einreicher*in in Ebers-

walde wohnhaft  

und mindestens  

14 Jahre alt? 

Ist eine Paten-

schaft für den 

Vorschlag mög-

lich? 

„Vorschlagspate“  

Vorschlag 

ungültig 

wird 

(automatisch) 

als Vorschlag 

 für das nächste 

Bürgerbudget  

behandelt 

„Katalogprüfung“ 

Umsetzbarkeit 

Kostengrenze 

3-Jahres-Frist 

Vorschlag 

ungül tig 

Vorschlag 

gültig 

Einhaltung des gesamten Kr i ter ienkata logs  

15.1 Pass-  und Meldewesen 

20.1 Haushalt  

al le: Zuarbei t  der  Fachämter  

Rü. Einre icher* in  

Schema zur 
Prüfung von 
Vorschlägen  
(§5 I I I  Satzung zum 
Bürgerhaushalt der 
Stadt Eberswalde)  

20.1 Haushalt  
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Ist die/der Einre i-

cher*in in Eberswalde 

wohnhaft und mindes-

tens 14 Jahre alt? 

Beim Einreichen eines Vorschlags  ist  es notwe n-
dig,  die e igenen personenbezogenen Daten wie 
Vorname, Nachname, Adresse und Geburtsdatum 
anzugeben. Diese werden durch das Bür geramt 
mit den Daten aus dem Melderegister abgegl i -
chen.  
 
Spielraum:  
Bei restr ikt iver Auslegung der Satzung ist  das D a-
tum der Einreichung ausschlaggebend für diese 
Überprüfung. Bisher wird ein toleranter  Umgang 
hierzu gepf legt -  sofern mindestens  einer der Um-
stände negat iv zu bewerten ist,  so gi lt  der Vo r-
schlag vorerst als  ledigl ich schwebend unwirksam. 

Ist eine Paten-

schaft für den 

Vorschlag mög-

lich? 

Hierbei wird an die einreichende Person/ Organisat i -
on herangetreten mit der Bitte,  eine*n gült ige* n Ein-
reicher*in zu benennen.  
 
Spielraum:  
Fal ls  eine nachträgliche Wirksamkeit  der -  in  der ein-
reichenden Person l iegenden -  Voraussetzungen nicht  
eintreten sol lte,  so könnte der Vorschlag bei  restr i k-
t iver Auslegung für „nicht gült ig“ erklärt  werden. Bei 
der prakt iz ierten und an dem Sinn der Satzung or ie n-
tierten Lesart wird die  Möglichkeit  eingeräumt, dass 
Dritte als  „Vorschlagspaten“ dienen und somit die 
personenbezogenen Kr iter ien erfül len.  
(vor al lem im Hinbl ick auf die hohen Einreichungsza h-
len unmittelbar vor und an dem Stichtag würden Vor-
schläge als  ungült ig bewertet werden, ohne die Mö g-
l ichkeit  zu besitzen, einen neuen gült igen Vorschlag 
einzureichen -  dennoch werden die personenbezog e-
nen Voraussetzungen als wicht ig erachtet;  zum Einen 
in der Wahrnehmung der  Einwohner*innen [„Eigenbe-
stimmung“],  zum anderen aufgrund der schwierigen 
Kommunikation, dass Einreicher*innen nicht  über die 
eigenen Vorschläge abstimmen dürfen [dementspr e-
chend gilt :  „Wer einreicht ,  darf abstimmen und wer 
abstimmt, darf einreichen“])  

kurz :  fal ls  der/die E inreicher*in bis zum St ichtag nicht  

das 14. Lebensjahr erreicht oder nach Eberswalde zieht ,  können 

Eberswalder*innen ab 14 Jahren den Vorschlag „übernehmen“ 

(z.B. Eltern, Kol leg*innen, o.ä.);  analoge Verfahrensweise bei  Ve r-

einen,  die Vorsc hläge einreichen.  
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Wurde der 

Vorschlag 

fristgerecht 

eingereicht? 

Der Vorschlag muss bis zum Ablauf des St ichtages 
(aktuell :  30. Juni )  eingereicht worden sein. Abwe i-
chungen hiervon sind nur in Fäl len von höherer G e-
walt  möglich.  
Durch e ine Einreichung nach dem Stichtag wird der 
Vorschlag in das folgende  Bürgerbudget als Vorschlag 
aufgenommen und wird damit infolgedessen i .d.R.  
nicht ungült ig.  

„Katalogprüfung“  Die Satzung zum Bürgerhaushalt  s ieht einen Kriter i -
enkatalog vor,  der vol lumfänglich erfül lt  sein m uss,  
damit ein Vorschlag zur Abstimmung zugelassen we r-
den kann.  
Innerhalb der „Katalogprüfung“ werden die auf den 
Vorschlag bezogenen Kriterien abgeprüft.   
Hierbei s ind die Zuarbeiten der zuständigen Fachä m-
ter von grundlegender Bedeutung.  

Umsetzbarkeit Der Vorschlag muss realis iert  werden können, d.h. 
die Umsetzung muss rechtl ich und tatsächlich mög-
l ich  sein.  
Ein wichtiger Gedanke im Rahmen des Bürgerbudgets  
besteht in einer schnellen Umsetzung der votierten 
Vorschläge -  für die Bürger*innen soll  es sichtbare 
Effekte  geben, die aus ihrer  Stimmabgabe result i e-
ren.  
Bei der Prüfung wird auf das Anliegen des  Vorschlags 
abgestellt  und keine weitere Interpretation vorg e-
nommen. 

Die Zuständigkeit  stel l t  eine Einschränkung der U m-
setzbarkeit  dar.  Sofern keine städtische  Zuständig-
keit  vorl iegt,  kann ein Vorschlag nicht gült ig  sein 
(andere Behörde oder auch Dritte).  
Bei organisationsgebundenen Vorschlägen muss die 
Organisat ion ihren Sitz in  Eberswalde haben bzw. 
sich das Wirken oder das Projekt auf das Eberswalder 
Stadtgebiet erstrecken.  

Zuständigkeit  

Beispiel :  „Uhr am Eberswalder Rathaus“  (Vorschlag 63 für  2017)  

Die Umsetzung ist  nicht  möglich,  da die Denkmalschutzbehörde e ine 

Erlaubnis versagen würde.  

Beispiel :  „Entschlammung des Finowkanals“  (Vorschlag 55  für  2017 )  

Die Stadt Eberswalde könnte wohl ört l ich,  aber ( momentan )  n icht sach-

l ich oder instanziel l  für die Bewirtschaftung dieser Bundeswasserstraße 

zuständig sein. Dies fä l lt  in die Verantwortung des Wasserstraßen - und 

Schifffahrtsamtes Eberswalde.  
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Kostengrenze 
Die Kostengrenze bewirkt direkt eine höhere Anzahl 
an umzusetzenden Vorschlägen.  
Das zuständige Fachamt schätzt den Aufwand durch 
Erfahrungswerte  oder  Angebotseinholung .  
Hierzu sol lte angemerkt werden, dass Regelungen 
bezügl ich Minder- und Mehrausgaben in der Satzung 
bestehen.  
Minderausgaben werden in das Bürgerbudget zurüc k-
geführt und stehen im Folgejahr zusätzl ich bereit.  
Hingegen soll  bei Mehrausgaben eine Prüfung der 
Deckung innerhalb der  Verwaltung erfolgen,  bevor 
diese von nachfolgenden Bürgerbudget s abgezogen 
werden.  
Bei Zuwendungen  an jurist ischen Personen kann kein 
Mehrbedarf entstehen, da diese a ls Festbetragsf i-
nanzierung  gewährt werden.  

3-Jahres-Frist 
Sofern e in Vorschlag e inen Dritten begünstigt,  wird g e-
prüft,  ob dieser durch eines der letzten drei  Bürgerbud-
gets bereits Mitte l  erhielt .  Fal ls  dies bejaht werden 
kann,  so ist  der Vorschlag nicht gült ig.  
Auch bei verschiedenen jurist ischen Personen kann es 
vorkommen, dass e ine Personengleichheit  im Hinblick 
auf die/den Begünstigten vorl iegt .  
Das Ziel  dieser  Einschränkung ist  eine möglichst hohe 
Fluktuat ion unter den Begünstigten des B ürgerbudgets.  

  Beispiele :  

Kostengrenze  

„Schwärzebrücke am Zoo“ (Vorschlag 97 für  2017)  

Die geschätzten Kosten in Höhe von 200.000€  übersteigen deutl ich die Ko s-

tengrenze. Alternativen im Sinne des Vorschlages sind nicht mögl ich.  
 

Minderausgaben  

„Fahrradständer in der Innenstadt“  (Vorsch lag 73 für  2013 )  

Kostenschätzung: 6.000,00€   Umsetzung: 5.045,24€  

Die restl ichen Mittel  wurden in das folg.  Bürgerbudget zurückgeführt.  
 

Mehrausgaben 

„Kleinspiel feld für Kita Zwergenland“  (Vorschlag  47 für  2014)  

Kostenschätzung: 10.000,00€   Umsetzung: 10.108,90€  

Die benötigten Mitte l  wurden intern im Budget des Amtes gedeckt .  Ander n-

fal ls  wäre das folgende Bürgerbudget zur Deckung herangezogen worden.  

Beispiel :  „Zuschuss an den Förderverein der Waggon -Komödianten“   
(Vorschlag 82 für  201 5)  

Die Waggon-Komödianten e.V. hatten bereits Mittel  aus dem vorhergehe n-

den Bürgerbudget erhalten. Trotz des Fördervereins sind die Waggon -

Komödianten e.V.  Begünst ige im Sinne der Satzung.  
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6.1.3. Abstimmen 
 

Gemäß §6 Absatz 1 der Satzung zum Bürgerhaushalt der Stadt Eberswalde findet 
die Abstimmung über das Bürgerbudget im Rahmen einer öffentlichen Veranstal-
tung statt - dies ist der „Tag der Entscheidung“. 
 
Das analoge Abstimmungsverfahren mithilfe der Stimmtaler sowie der Veranstal-
tungscharakter machen demokratische Beteiligung erlebbar. Weiterhin sind Mani-
pulationen wie etwa bei internetgestützten Verfahren oder bei Rückmeldungen 
per Beteiligungsbogen59 nahezu ausgeschlossen.  

  

                                                   
59

 Vgl. Bürgerhaushalt der Stadt Bernau bei Berlin (http://www.bernau-bei-
berlin.de/visioncontent/mediendatenbank/neufassung_konzeption_buergerhaushalt2016.pdf) 

http://www.bernau-bei-berlin.de/visioncontent/mediendatenbank/neufassung_konzeption_buergerhaushalt2016.pdf
http://www.bernau-bei-berlin.de/visioncontent/mediendatenbank/neufassung_konzeption_buergerhaushalt2016.pdf
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Eine hohe Beteiligung an der Abstimmung ist das 
Hauptziel des Bürgerbudgets. Als Nebenziel liegt ein 
Augenmerk zusätzlich in der Ausgewogenheit dieser 
Beteiligung. Hierbei sollten sich alle Altersgruppen 
gleichmäßig beteiligen und bestmöglich ihrem Anteil an 
der Gesamtbevölkerung entsprechend repräsentiert 
sein. 
 
In der Darstellung (Abbildung 19) wird davon ausge-
gangen, dass eine ausgewogene Beteiligung (grün ) 
vorliegt, soweit diese zwischen 50% und 150% der Ge-
samtbeteiligung (Bürgerbudget 2016: 4,4%; Bürger-
budget 2017: 7,4%; Bürgerbudget 2018: 6,3%; Bürger-
budget 2019: 5,1%) liegt. Dementsprechend besteht 
eine Unterrepräsentanz (rot ) bei unter 50% sowie 
eine Überrepräsentanz (blau ) bei über 150% der 
durchschnittlichen Beteiligung an der Abstimmung. 
 
Es ist zu sehen, dass die Beteiligung der Einwoh-
ner*innen verschiedenen Alters breiter geworden ist. 
Die höchste Beteiligung liegt jedoch fortwährend bei 
Eberswalder*innen zwischen 36 und 41 Jahren.  
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Abbildung 19 - Repräsentanz der Alterskohorten 
(Bürgerbudget 2016, 2017 und 2018) 
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Kontakt mit potentiellen Anbieter*innen wird ab Mai aufgenommen. Hierbei wird 
darauf geachtet, dass mindestens 1 neues bzw. anderes Angebot vorhanden ist, um 
Abwechslung gewährleisten zu können. 
 

CATERING 

Leitsätze 

(möglichst)  

regionale An-

bieter*innen 

für Jeden  

was dabei 

Altes beibehalten, 

Neues entdecken 

Angebot 

Fleisch vegetarisch/ 

vegan 

Süßspeisen 

orientierende Vorgaben 

kein Alkohol 

(außer  im h interen Bereich, aufgrund 

regulärer Besucher* innen)  
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MITMACHANGEBOTE 

Leitsätze 

aktiv sein in 

Eberswalde 

für Jeden  

was dabei 

sich für Eberswalde 

einbringen 

Angebote 

Bildung Kinder 
Gesund-

heit 

Jugend-

liche 

Senioren Sport 
Partizi-

pation 

(kleinere) 

Vereine 

Init iativen/ 

Gruppen 

gewerbliche 

Anbieter 

Material kann zur Verfügung 

gestellt werden 
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*Aufgrund des Datenschutzes bezüglich Melderegisterangaben  
sind ausschließlich Beschäftigte der Stadt Eberswalde einzusetzen.  

PERSONAL 

Einsatzgebiete 

Koordination 

„Anwerbung“ 

Ausgabe/Einlass* 

Abstimmungsaufsicht 

f lexibler Einsatz 

Auszählung 

Technik 

8-20 

10-18 

10-18 

10-18 

18-19 

8-20 

3 Personen 

8 Personen 

2 Personen 

unbestimmt 

maximal 

extern 

Abdeckung über mindestens 2 Arbeitsschichten  

Intranet (Aufruf) 
persönliche An-

sprache 



51 
 

6.2. Herausforderungen und Entwicklungsbedarf 
 
Bürgerhaushalte sind lernende Verfahren. Dies bedeutet, dass auf Umstände rea-
giert wird und dementsprechende Anpassungen vorgenommen werden. Das 
Eberswalder Bürgerbudget wurde nach jedem Durchlauf in verschiedenen Formen 
ausgewertet und die daraus gezogenen Schlüsse fanden Einfluss in den Ablauf60 
oder in Passagen der Satzung61 zum Bürgerhaushalt. Die Aufbereitung der Daten, 
die Darstellung der Zusammenhänge sowie die Beweggründe für erfolgte Anpas-
sungen sollen im Rahmen eines Rückblicks auf alle durchgeführten Bürgerbudgets 
eine Diskussionsgrundlage darstellen. Das fünfte Bürgerbudget der Stadt Ebers-
walde gilt somit als eine Art „Meilenstein“, nach dessen Durchführung, angeregt 
durch die Stadtpolitik, die Bürger*innen und die Verwaltung selbst, eine umfang-
reichere Betrachtung des Verfahrens und der Entwicklungen sinnvoll erschien. 
 
 
  

                                                   
60

 siehe „Neuerungen“ in den Datenblätter in den Abschnitten 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1, 5.6.1 und 5.7.1 
61

 siehe Satzungsänderungen, dargestellt in den Abschnitten 5.1.4, 5.3.4 und 5.5.4 
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6.2.1. Anregungen aus der Stadtpolitik 
 
Im Rahmen der Diskussion zum Haushalt 2016 wurde durch die Fraktion der CDU 
und durch DIE SPD-Fraktion die Beschlussvorlage BV/0223/2015 „Investitionen in 
städtische Sportstätten“ 62 eingebracht. 
 
Ein Absatz im Beschlussvorschlag sowie in der Begründung wurde im Rahmen der 
Antragsdiskussion durch die Einreicherinnen gestrichen. Diese Textpassagen be-
fassten sich mit dem Ausschluss von Vereinen bezüglich des Bürgerbudgets, wel-
che von den zusätzlichen Investitionsmitteln im Haushaltsjahr 2016 in städtische 
Sportstätten profitieren. 
 

 
Abbildung 20 - Synopse zur Beschlussvorlage BV/0223/2015

63,64
 

 
Die, durch den Antrag bereitgestellten, Mittel in der Haushaltsplanung 2016 sind 
vorrangig für Maßnahmen für die Sportstätten „Fritz-Lesch-Stadion“ und 
„Waldsportanlage“ zu verwenden und dienen der Umsetzung der Sportentwick-
lungsplanung65 der Stadt Eberswalde. 
 

                                                   
62

 Beschlussvorlage BV/0223/2015 (https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/vo0050.php?__kvonr=1608) 
63

 Beschlussvorlage BV/0223/2015 in der Fassung vom 04.11.2015 
(https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=34116&type=do&) 

64
 Beschluss 16/130/15 vom 17.12.2015 zur Beschlussvorlage BV/0223/2015 

(https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=34934&type=do&) 
65

 Sportentwicklungsplanung 2030 der Stadt Eberswalde 
(https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=33908&type=do&)  

Fassung der Beschlussvorlage vom 
04.11.2015 

• Zur Umsetzung der aus dem 
Sportstättenentwicklungskonzept 
abzuleitenden investiven 
Maßnahmen in den Eberswalder 
Sportstätten werden in den Jahren 
2016 bis 2019 jährlich 500.000 € 
aus dem städtischen Haushalt 
bereitgestellt. Gleichzeitig wird 
eine Änderung des Bürgerbudgets 
der Stadt Eberswalde dahingehend 
unternommen, dass Sportvereine, 
die von den obigen Mitteln 
profitieren, keine investiven Mittel 
im Sinne dieses 
Beschlussvorschlages aus dem 
Bürgerbudget erhalten dürfen. 

Beschlussfassung vom 17.12.2015 

• Zur Umsetzung der aus dem 
Sportstättenentwicklungskonzept 
abzuleitenden investiven 
Maßnahmen in den Eberswalder 
Sportstätten werden im Jahr 2016 
insgesamt 500.000 € aus dem 
städtischen Haushalt bereitgestellt. 
Die Mittel sind vorrangig für 
Investitionen im Fritz-Lesch-
Stadion (Kunstrasen) und für die 
Planung der Waldsportanlage zu 
verwenden. Sollte dann noch Geld 
übrig bleiben, ist dieses für die 
Leichtathletikanlagen zu nutzen. 

https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/vo0050.php?__kvonr=1608
https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=34116&type=do&
https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=34934&type=do&
https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=33908&type=do&
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Laut den Standortsteckbriefen66 in der Sportentwicklungsplanung nutzen folgende 
Vereine die genannten Sportaußenräume: 
 

 
Abbildung 21 - Sportstättennutzer (Vereine) 

 
Hierzu ist es fraglich, ob die genannten Vereine durch Satzungsänderung vom Bür-
gerbudget ausgeschlossen werden können.  
 
Die Maßnahmen, deren Umsetzung mit den erhöhten Haushaltsmitteln geplant ist, 
betreffen keineswegs ausschließlich die Sportstättennutzung durch die o.g. Verei-
ne. Vielmehr wirken die Maßnahmen in verschiedene Bereiche hinein, es kann von 
einem sog. 3-Komponenten-Modell gesprochen werden. Dies umschließt zum ei-
nen verständlicherweise den Vereinssport, aber im gleichen Maße auch den Schul- 
und Bürgerschaftssport (Nutzung durch Privatpersonen). Daher werden alle drei 
Bereiche auch bei den Maßnahmenplanungen mitbedacht - so wird in Sportflächen 
investiert, welche nicht an Vereine verpachtet sind und auch in Funktionsgebäude, 
welche öffentlich zugängliche Bereiche vorsehen. Die genannten Sportvereine sind 
daher keine direkt Begünstigten; hier kann eher von sog. „Mitnahmeeffekten“ ge-
sprochen werden, da es sich um Investitionen in das städtische Eigentum handelt, 
die nicht ausschließlich dem Vereinssport zugutekommen.  
 
Ein Ausschluss der oben genannten Vereine durch Satzungsänderung könnte gegen 
Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz (GG) verstoßen. Eine Verletzung des Artikel 3 Ab-
satz 1 GG liegt u.a. vor, wenn vergleichbare Sachverhalte ohne sachlichen Grund 
(willkürlich) unterschiedlich behandelt werden; die Rechtfertigung einer eventuel-
len Ungleichbehandlung setzt danach (zumindest) eine Differenzierung aus tragfä-
higen, sachlich einwandfreien (willkürfreien) Beweggründen voraus. 
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 Sportentwicklungsplanung 2030;  
Anhang Standortsteckbrief „Fritz-Lesch-Stadion“ ab Seite 186 
Anhang Standortsteckbrief „Waldsportanlage Finow“ ab Seite 194  
(https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=33908&type=do&) 

Fritz-Lesch-Stadion 

• Eberswalder Sportclub e.V. (Leichtathletik, Kegeln) 

• SV Motor Eberswalde e.V. (Leichtathletik) 

• FSV Lok Eberswalde e.V. (Fußball) 

• Gehörlosen-Kegel-Club Eberswalde e.V. (Kegeln) 

• ESV Eberswalde 1949 e.V. (Kegeln) 

Waldsportanlage Finow 

• Eberswalder Sportclub e.V. (Fußball) 

• Finower Dartclub e.V. (Dart) 

• SPI Brandenburg, Niederlassung Eberswalde (Fußball) 

https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=33908&type=do&
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Der Ausschluss der oben genannten Vereine auf Grund lediglich mittelbarer Be-
günstigungen im Rahmen der Investitionen in die Sportstätten, ist danach kritisch 
zu sehen. Denn der Fokus richtet sich dabei insbesondere auch auf den Schulsport, 
zu dessen Durchführung von den o.g. Sportstätten regelmäßig und nicht unerheb-
lich Gebrauch gemacht wird. 
 

 Schulsport Vereine und Sonstige 

Nutzungs-
stunden 

Auslastung 
(%) 

Nutzungs-
stunden 

Auslastung 
(%) 

Fritz-Lesch-Stadion 950 31 2.700 87 

Waldsportanlage Finow 451 15 440 14 

Abbildung 22 - Nutzung der Sportstätten gemäß Standortsteckbriefen (für die Nutzung im Jahr 2012)
67

 

 
Ein Ausschluss auf Grund lediglich mittelbarer Begünstigungen im Rahmen der In-
vestitionen in die Sportstätten beruht daher nicht auf einer Differenzierung aus 
tragfähigen, sachlich einwandfreien Beweggründen und verstößt somit  gegen Ar-
tikel 3 Absatz 1 GG. 
 
Sofern der Ausschluss der genannten Vereine (ausschließlich) auf der lediglich mit-
telbaren Begünstigung im Rahmen der Investitionen in die Sportstätten beruht, 
können diese nicht durch Satzungsänderung vom Bürgerbudget ausgeschlossen 
werden. 
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 Sportentwicklungsplanung 2030;  
Anhang Standortsteckbrief „Fritz-Lesch-Stadion“ ab Seite 186 
Anhang Standortsteckbrief „Waldsportanlage Finow“ ab Seite 194  
(https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=33908&type=do&) 

https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=33908&type=do&
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Zur 2. Lesung der Haushaltssatzung für die Jahre 2017 und 2018 wurde seitens der 
CDU-Fraktion ein Änderungsantrag eingereicht, welcher sich auf die Satzung zum 
Bürgerhaushalt bezieht. Dieser Antrag wurde jedoch nicht votiert, sondern in Ab-
sprache mit der einreichenden Fraktion der Evaluation zugeführt. 
 
 

 
Abbildung 23 - Änderungsantrag

68
 zur Haushaltssatzung 2017/2018 

 
In der Begründung wird der Besorgnis Ausdruck verliehen, dass im praktizierten 
Bürgerhaushaltsverfahren vor allem kostengünstigere Vorschläge benachteiligt 
werden. Hierbei ist zu prüfen, inwieweit diese Einlassung den Gegebenheiten ent-
spricht. 
 
In den letzten Jahren wurden sieben Bürgerbudgets durchgeführt und die Einwoh-
ner*innen konnten insgesamt über 467 gültige Vorschläge abstimmen. Hiervon be-
fanden sich 22 Vorschläge innerhalb der genannten Wertgrenze von bis zu 2.000€.  
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 aufgeführter Änderungsantrag zur Beschlussvorlage BV/0370/2016 
(https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=39614&type=do&) 

Änderungsantrag  

"Budget aus dem Bürgerhaushalt für kleinteilige Maßnahmen" 

Beschlussvorschlag: 

Im Doppelhaushalt 2017/2018 der Stadt Eberswalde werden jährlich 10.000,00 
EUR des Budgets aus dem Bürgerhaushalt für kleinteilige Maßnahmen mit 
einem Wertumfang von bis zu 2.000,00 EUR zur Verfügung gestellt. Die 
Entscheidungen über die eingereichten Vorschläge im Rahmen des 
Bürgerhaushaltes erfolgten nach Beratung im zuständigen Fachausschuss durch 
die Stadt Eberswalde. Nicht in Anspruch genommene Mittel bleiben im Budget 
des Bürgerhaushaltes für das betroffene Jahr. Die Satzung zum Bürgerhaushalt 
der Stadt Eberswalde wird nach diesem Beschluss angepasst. 

Begründung: 

Die Abstimmung über die eingereichten Vorschläge im Rahmen des 
Bürgerhaushaltes erfolgt gemäß Satzung im Rahmen einer öffentlichen 
Veranstaltung. Dabei werden Vorschläge mit den meisten Stimmen 
berücksichtigt. Durch diese bisherige Verfahrensweise hatten kleinteilige 
Maßnahmen (z.B. von Einzelpersonen eingereichte Vorschläge) keine Chance. 

https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=39614&type=do&
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Bürger-
budget 

Nr. Titel Kosten  

2019 30 Zusätzlicher Mülleimer am Drachenkopf 1.000€ x 

 51 
Kennzeichnung der 30er-Zone in der Fritz-Weineck-
Straße 

2.000€ x 

2018 66 
Zuschuss an den SV Stahl Finow (Sektion Handball) zum 
Aufbau von Mädchenmannschaften 

2.000€ x 

 123 
Unterstützung der Talente- bzw. Nachwuchsförderung 
des TTC Finow GEWO 

2.000€  

 65 Zuschuss an die "Oberbarnimer Eisenbahnfreunde" e.V.. 1.000€ x 

 1 
Sitzbänke entlang des Finowkanals (von Stadtschleuse 
bis Ragöser Schleuse) 

2.000€  

 14 Aufstellen von Hundekotstationen in der Drehnitzstraße  1.800€  

 24 Zuschuss an den Kreisanglerverband für neue Computer 2.000€  

2017 39 
Wiederherstellung des Bade- und Erholungsgebietes 
"Klein Ahlbeck" 

1.000€ x 

 18 
Unterstützung des Fördervereins des Gymnasium Finow 
für die Ausrichtung des Abschlussballs 

2.000€ x 

 33 Erneuerung des Volleyballplatzes in Spechthausen 2.000€  

 16 Abfalleimer für den Anglerteich "Klein Ahlbeck" 1.000€  

 19 Unterstützung der Eberswalder Wasserwacht 2.000€  

 30 
Erneuerung des Verkehrsspiegels an der Ausfahrt des 
Dachparkplatzes von Kaufland (Kleiner Stern) 

1.500€  

 6 
Aufstellen einer Sitzbank im Kreuzungsbereich des Ko-
pernikusringes/Ringstraße in Finow 

2.000€  

2016 25 
Unterstützung der Trainingsgruppe der Eberswalder 
Wasserwacht (Wasserspiele, Rettungsmittel u.ä.) 

2.000€  

2015 114 
Zuschuss an die gemeinnützige Projektwerkstatt 
"Schöpfwerk" (Siebdruck, Malerei, Stoff, Schmuck) 

1.800€ x 

2014 45 Zuschuss zur Präventionsarbeit des Equus Barnim e.V. 2.000€ x 

 78 Barni-Taler Informationstafel 1.200€  

 71 Versetzen der Parkuhr am Museum 2.000€  
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2013 45 
4 Hinweisschilder "Bitte klingeln" für Radfahrer entlang 
der Triftstraße 

350€  

 90 
Bezuschussung des ökologischen, gemeinschaftlichen 
und frei zugänglichen Gartenbauprojekt "IGEL" 

1.884€  

Abbildung 24 - Vorschläge mit Kosten bis 2.000€ (Sortierung innerhalb der Jahre gemäß erhaltener Stimmen)  
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Insgesamt wurden acht der zweiundzwanzig genannten Vorschläge mit Mitteln aus 
dem Bürgerbudget realisiert, womit fast jeder dritte Vorschlag innerhalb dieser 
Wertgrenze erfolgreich ist. 

 
Abbildung 25 - Umsetzungsquote von eingereichten Vorschlägen (gegliedert nach Kosten) 

 

 
Vorschläge 

(Anzahl) 
davon 

umgesetzt 
Vorschläge 

(Anzahl) 
davon um-

gesetzt 

ᴓ-Anz. 
Stimm-

taler 

höher als 15.000€69 38 5% 
237 14% (136) 

14.001€ bis zu 15.000€ 199 16% 

13.001€ bis zu 14.000€ 8 25% 
12 17% (125) 

12.001€ bis zu 13.000€ 4 0% 

11.001€ bis zu 12.000€ 9 22% 
13 15% (101) 

10.001€ bis zu 11.000€ 4 0% 

9.001€ bis zu 10.000€ 48 10% 
56 9% (121) 

8.001€ bis zu 9.000€ 8 0% 

7.001€ bis zu 8.000€ 10 10% 
18 11% (92) 

6.001€ bis zu 7.000€ 8 13% 

5.001€ bis zu 6.000€ 24 8% 
66 9% (88) 

4.001€ bis zu 5.000€ 42 10% 

3.001€ bis zu 4.000€ 14 7% 
43 9% (72) 

2.001€ bis zu 3.000€ 29 10% 

1.001€ bis zu 2.000€ 17 29% 
22 36% (102) 

bis zu 1.000€ 5 60% 

 467 13% 467 13% 

Abbildung 26 - Zusammenfassung der Vorschläge nach Umsetzungskosten 
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 Die Kostengrenze (15.000€) wurde erst zum zweiten Bürgerbudget eingeführt (siehe Abschnitt 5.1.4). 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

bis 2T € 

über 2T€ bis 4T € 

über 4T€ bis 6T € 

über 6T€ bis 8T € 

über 8T€ bis 10T € 

über 10T€ bis 12T € 

über 12T€ bis 4T € 

über 14T€ 

erfolgreich nicht erfolgreich
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Ein Großteil dieser Vorschläge ist Nutznießer des zu vergebenen Restbudgets ge-
wesen. Sofern die eigene Anzahl der Stimmen nicht ausreicht, konnten diese Vor-
schläge aufgrund der bescheidenen Umsetzungskosten noch durch Mittel des Bür-
gerbudgets realisiert werden. 
 
Davon abgesehen steigt die Zustimmung zu den Vorschlägen in diesem Kosten-
rahmen (bis zu 2.000€) auch stetig an. Bei der ersten Abstimmung über das Bür-
gerbudget erhielten sie nur 1,5% der abgegebenen Stimmen, im Kontrast dazu er-
hielten sie vier Jahre später fast jede zehnte Stimme (9,5%). Dies ermöglichte den 
direkten Erfolg eines Vorschlages dieser Kostenkategorie. Der Entwicklungstrend 
bezüglich dieser Vorschläge kann insgesamt als sehr positiv bezeichnet werden. 

 
 

Dennoch ist die Auswertung des Erfolges dieser Vorschläge nur eine Form der Be-
trachtung. Wesentlich sind die einhergehenden Abänderungen am Verfahrensab-
lauf, sofern eine solche Umgestaltung forciert wird. Hierbei wird vor allem der zeit-
liche Ablauf als bedenklich angesehen. Zwischen dem Stichtag und der Abstim-
mung besteht ein Zeitraum von i.d.R. zehn bis elf Wochen. 
 
 

 
Abbildung 27 - Ablauf (Zeitangaben in Wochen) 
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Sichtung der
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der Vorschläge
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Bis zum 30. Juni können Vorschläge zum Bürgerbudget eingereicht werden. Diese 
werden durch die Kämmerei aufgearbeitet und dem zuständigen Fachamt zugelei-
tet. Dem jeweiligen Amt wird zur sorgfältigen Prüfung der Zuständigkeit, der Kos-
ten und der Umsetzbarkeit ein Zeitraum von drei Wochen eingeräumt. Die fristge-
rechten Rückläufe der Fachämter werden anschließend gesichtet. Darauffolgend 
würden die Beschlussvorlagen für alle Vorschläge innerhalb der Kostenvorgabe ge-
fertigt. Ein Versand ebendieser en bloc mit der Ladung (i.d.R. zwei Wochen vor Sit-
zung) scheint nicht schaffbar zu sein. Auch eine abschließende Beratung und Ent-
scheidung im Hauptausschuss bzw. der Stadtverordnetenversammlung vor dem 
„Tag der Entscheidung“ scheint nicht gesichert.  
 
Eine spätere Abstimmung über das Bürgerbudget wird aus den Gründen, die in 
Punkt 5.3.4 dargelegt wurden, als nicht erstrebenswert angesehen. In letzter Kon-
sequenz müsste der Stichtag erneut vorversetzt werden sowie die Sitzungen der 
beratenden und der beschließenden Gremien der Stadt Eberswalde vorverlegt 
werden. 
 
Empfehlenswert wäre weiterhin die bisher praktizierte Vorgehensweise, dass die 
Stadtverordneten Vorschläge zum Bürgerbudget aufgreifen und diese in die Dis-
kussion zum Haushalt bzw. als Beschlussvorlage in dem politischen Diskurs  einflie-
ßen lassen können. Exemplarisch sei hier der Änderungsantrag70 der „DIE SPD-
Fraktion“ zur Haushaltssatzung 201671 zu nennen, welcher den Vorschlag 02 zum 
Bürgerbudget 201672 aufgegriffen hat und die Errichtung einer Brunnenanlage auf 
dem Sportplatz im Ortsteil Spechthausen ermöglichte. 
 
Unbenommen der politischen Einflussmöglichkeit besteht auch weiterhin die Opti-
on, dass die Stadtverwaltung Vorhaben umsetzt, welche als Vorschlag eingereicht 
wurden, jedoch nicht eine genügend hohe Anzahl an Stimmen erreichte. Hier sei 
zum Beispiel die Beleuchtung des Fahrradparkplatzes unter der Bahnhofsbrücke zu 
nennen, die als Vorschlag 04 zum Bürgerbudget 2015 zur Abstimmung stand, oder 
auch die Schutzgitter73,74 um die Bäume auf dem Bahnhofsvorplatz (Vorschlag 10 
zum Bürgerbudget 2014). Beide Vorhaben wurden aufgegriffen und umgesetzt. 
  

                                                   
70

 Änderungsantrag zur Beschlussvorlage BV/0201/2015 
(https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=34700&type=do&) 

71
 Beschlussvorlage BV/0201/2015 

(https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/vo0050.php?__kvonr=1583&voselect=695) 
72

 Vorschläge zum Bürgerbudget 2016 (https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-
eberswalde/global/Aktuelles/2015/09/Vorschlaege_Buergerbudget_2016.pdf) 

73
 Fotoaufnahme vorher (https://eberswalde.de/typo3temp/pics/94dc73e3aa.jpg) 

74
 Fotoaufnahme nachher (rechts im Hintergrund https://eberswalde.de/typo3temp/pics/550af3cb98.jpg) 

https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=34700&type=do&
https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/vo0050.php?__kvonr=1583&voselect=695
https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-eberswalde/global/Aktuelles/2015/09/Vorschlaege_Buergerbudget_2016.pdf
https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-eberswalde/global/Aktuelles/2015/09/Vorschlaege_Buergerbudget_2016.pdf
https://eberswalde.de/typo3temp/pics/94dc73e3aa.jpg
https://eberswalde.de/typo3temp/pics/550af3cb98.jpg
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6.2.2. Anregungen aus der Einwohnerschaft 
 

In der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen am 14.04.201675 wur-
den die Ausschussmitglieder*innen gebeten, ihre Empfehlungen zu möglichen Sat-
zungsänderungen der Stadtverwaltung zuzuleiten. Über diesen Aufruf hinaus er-
reichten auch zwei Vorschläge eines Bürgers die Stadtverwaltung. 
 
 

 
 
 

Der zentrale Aspekt des Eberswalder Bürgerhaushaltsverfahrens besteht in der 
zeitnahen Realisierung der Wünsche und Ideen der Einwohner*innen. Hierzu ist es 
unbedingt erforderlich, dass die zur Abstimmung zugelassenen Vorschläge tatsäch-
lich umsetzbar sind. 
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 Niederschrift des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen zur Sitzung vom 14.04.2016 
(https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=36685&type=do&) 

1. Vorschlag 

Veränderung des 
Widerspruchsrechtes 

• "Der Vorschlagseinreicher hat 
ein Widerspruchsrecht bei 
Ablehnung seines Vorschlages 
für das Bürgerbudget. Der 
Stadtkämmerer muß den 
Widerspruch innerhalb 14 Tage 
akzeptieren, und damit den 
Vorschlag doch zum 
Bürgerbudget zulassen, oder 
den Vorschlag erneut 
abweisen. Sollte es zwischen 
den Parteien keine Einigung 
geben, entscheidet eine 
Kommission innerhalb eines 
Monats. Die Kommission stellt 
sich aus fünf zu wählenden 
Stadtvertretern zusammen. 
Diese müssen zu Beginn des 
Bürgerbudgets bestimmt 
werden." 

2. Vorschlag 

Beschränkung der Begünstigung 
von Vereinen und 

Organisationen 

• "Der Bürgerbudgethaushalt 
wird für Vereine und 
Organisationen auf ein Drittel 
des Bürgerbudgethaushalt 
gedeckelt. Kein Vorschlag von 
ihnen darf Kosten über 5.000,-€ 
verursachen." 

https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=36685&type=do&
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Die für die einzelnen Vorschläge einzuhaltenden (= vorschlagsbezogenen) Rege-
lungen sind in der Satzung zum Bürgerhaushalt im §5 Absatz 3 festgehalten (sog. 
„Kriterienkatalog“, siehe Erläuterungen im Abschnitt 6.1.2) und werden durch die 
Kämmerei und die zuständigen Fachämter geprüft. Falls ein Vorschlag mindestens 
ein Kriterium nicht erfüllt, so ist dieser nicht umsetzbar und kann dieser nicht zur 
Abstimmung gestellt werden. 
 
Die Vermutung liegt nahe, dass der Bürger mit seinem 1. Vorschlag (Veränderung 
des Widerspruchsrechtes) auf die vorschlagsgebundenen Kriterien abzielt, die 
durchaus Ermessensentscheidungen unterliegen. Der/Die Einreicher*in könnte der 
fachlichen Stellungnahme widersprechen, da der Vorschlag aus seiner/ihrer Sicht 
bspw. durchaus „umsetzbar“ ist (§5 Absatz 3 Buchstabe d), in der „Zuständigkeit“ 
der Stadtverwaltung liegt (§5 Absatz 3 Buchstabe c) oder sich innerhalb der „Kos-
tengrenze“ realisieren lässt (§5 Absatz 3 Buchstabe d). 
 
 

Bürgerbudget 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Ge-

samt 

Vorschläge 95 91 122 72 107 129 87 703 

davon gültig 61 57 76 56 73 80 64 467 

in % 65 63 62 77 68 62 74 66 

davon ungül-
tig 

34 34 46 16 34 49 23 236 

- zu hohe Kos-
ten 

10 17 13 6 8 12 5 71 

- nicht um-
setzbar 

11 9 7 2 8 7 6 50 

- nicht zu-
ständig 

8 3 5 4 11 13 2 46 

- 3-Jahres-
Frist 

- 1 15 1 2 5 6 30 

- Einreicher*in 
nicht be-
rechtigt 

2 - 4 - - - 1 7 

- zurückgezo-
gen 

- - 1 1 1 8 1 12 

- erledigt/ ge-
plant 

3 4 1 2 4 4 2 20 

Abbildung 28 - Anzahl der Vorschläge mit Angabe der Gültig-/Ungültigkeit 
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Sofern Vorschläge nicht zur Abstimmung gestellt werden können, werden die 
Gründe transparent und öffentlich im Amtsblatt, auf der Internetseite, auf den 
Aushängen und in der Broschüre kommuniziert. Der/Die Einreicher*in hingegen 
wird direkt und schriftlich per Bescheid über die Entscheidung in Kenntnis gesetzt. 
Dies stellt den entscheidenden Unterschied einer ordnungsgemäßen Satzung ge-
genüber einer bloßen Konzeption dar. Dem Bescheid kann widersprochen werden, 
woraufhin die Recht- und Zweckmäßigkeit der Entscheidung nachgeprüft wird. Im 
Falle eines ablehnenden Widerspruchbescheides steht der weitere Rechtsweg of-
fen. Der Vorteil einer Satzung ist daher die Planungs- und Rechtssicherheit, 
wodurch wiederum nicht die Flexibilität besteht, das Widerspruchsrecht in der 
vorgeschlagenen Form abzuändern. Es ist ein ordnungsgemäßes Verwaltungsver-
fahren nach den Vorschriften der Verwaltungsverfahrensgesetze einschließlich der 
Verwaltungsgerichtsordnung zu durchlaufen.  
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Die zweite Empfehlung des Bürgers befasst sich mit einschränkenden Vorschlags-
kriterien. Hierbei soll die Kostengrenze ausschließlich von zuschussgebundenen76 
Vorschlägen auf 5.000€ reduziert werden sowie eine Gesamtbegrenzung ebendie-
ser Vorschläge auf die Höhe von 1/3 des Bürgerbudgets vorgenommen werden. 
 
Die Benachteiligung dieser Vorschläge wird durch den Bürger wie folgt begründet: 
 

 
 
Bezug nehmend auf die geäußerte Wahrnehmung wird im Folgenden der Sachver-
halt mit Zahlen unterlegt: 
 
Von den insgesamt 324 gültigen Vorschlägen waren 102 zuschussgebunden74, was 
einem relativen Anteil von 31% entspricht. Sofern eine Ausgewogenheit zwischen 
Vorschlägen bestünde, die durch die Stadtverwaltung umgesetzt werden und de-
nen, die einer Zuwendung bedürfen, so müsste sich dieses Verhältnis bei den er-
folgreich votierten Vorschlägen widerspiegeln. Der Anteil liegt hier jedoch bei 72%, 
da 31 von den 43 umgesetzten bzw. umzusetzenden Vorschlägen zuschussgebun-
den waren. Den bloßen Zahlen zufolge liegt hier ein Missverhältnis vor. Diese Aus-
sage wäre jedoch zu oberflächlich und würde einzig auf die Rechtsform des Trägers 
abstellen, ohne den Vorschlag inhaltlich zu würdigen. Vor allem unter Beachtung 
der Schnittmengen im freiwilligen Aufgabenbereich einer Stadt. 
 
Die Dorfplatzgestaltung im Ortsteil Tornow sowie die Unterstützung der Rettungs-
hundestaffel werden durch private Träger (Dorfclub Tornow e.V., Johanniter-
Unfall-Hilfe e.V.) realisiert, jedoch steht im Vordergrund der öffentliche Nutzen 
bzw. das Allgemeininteresse. Es soll jedoch keine übermäßige Relativierung vorge-
nommen werden, unbestritten sind Vorschläge vorhanden, die überwiegend nur 
der juristischen Person und ihren Mitglieder*innen nutzen. 
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 zuschussgebunden sind Vorschläge, die zu ihrer Umsetzung einer Zuwendung bedürfen und bei denen demzu-
folge Mittel nach außen an Vereine o.ä. ausgereicht werden 

Begründung 

• "Um zu verhindern das weiterhin das Bürgerbudget eine Art 
Finanzierungshilfe für Organisationen und Vereinen ist, welche genügend 
Mitglieder motivieren können beim Bürgerbudget mitzumachen, und diese 
sich den "Kuchen" untereinander aufteilen, zum großen Nachteil all 
derjenigen, die als Einzelpersonen oder kleine Gruppe sich mit ins 
Bürgerbudget einbringen, wäre eine Satzungsänderung notwendig. Somit 
verbleiben zwei Drittel für nicht vereinsgebundene (organisationsgebundene) 
Vorschläge. Damit wird sich das Interesse der Bürger erhöhen können beim 
Bürgerbudget mitzuwirken, ohne dadurch die Vereine beim Bürgerbudget zu 
verlieren. Denn auch 5.000,- € sind eine stattliche Summe und die bekommen 
zu können, wird auch die Vereine erfreuen." 
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Im Anschluss an der inhaltlichen Darlegung sind auch die rechtlichen Umstände zu 
betrachten. Die vorgeschlagenen Änderungen stellen eine Schlechterstellung zu-
schussgebundener Vorschläge dar. Demzufolge ist es möglich, dass ein und dersel-
be Vorschlag je nach ausführender Kraft unterschiedlich behandelt wird. Dies ist 
auf die Schnittstellen insbesondere bei den freiwilligen Leistungen einer Kommu-
nalverwaltung zurückzuführen. Infolgedessen wird bspw. das Jugendprojekt eines 
freien Trägers schlechter gestellt als das identische Jugendprojekt, das durch die 
Stadt durchgeführt wird77. Sofern jedoch vergleichbare Sachverhalte vorliegen, 
dürfen diese ohne sachlichen Grund nicht unterschiedlich behandelt werden. Die 
Differenzierung aufgrund der Rechtsform des Trägers scheint nicht als tragfähiger 
sowie sachlich einwandfreier Beweggrund auszureichen und rechtfertigt somit 
keine Ungleichbehandlung. Folglich läge ein Verstoß gegen Artikel 3 Absatz 1 
Grundgesetz vor. 
 
 

  

                                                   
77

 ähnliche Sachverhalte betreffen auch u.a. die Trägerschaft von Einrichtungen der Kinderbetreuung, städtische 
Liegenschaften mit Mischnutzung (Öffentlichkeit, Vereine, Einwohner*innen) 
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6.2.3. Hinweise und Handlungsbedarfe aus Sicht der Stadtverwaltung 
 

Korrespondierend zu den Auswertungen der letzten Jahre werden auch durch die 
Stadtverwaltung die einzelnen Aspekte des Verfahrens beleuchtet und einge-
schätzt. Hieraus ergibt sich eine Stärken-Schwächen-Analyse, die in den folgenden 
Abschnitten erläutert wird. Wie in den Datenblättern zu den einzelnen Bürgerbud-
gets (5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1, 5.6.1 und 5.7.1) ersichtlich war, bedürfen nicht 
alle Verfahrensoptimierungen einer Satzungsänderung, sondern sind zumeist Be-
standteil des laufenden Verwaltungshandelns. 
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6.2.3.1. Pluspunkte  
 

 
Bisher wurde über fünf Bürgerbudgets abgestimmt 
und jeweils eine höhere Beteiligung als im Vorjahr 
erzielt. Der niedrigste Zuwachs lag bei 23%. Auch die 
Anzahl der Vorschläge (zwischen 72 und 122)  und 
der Einreicher*innen (zwischen 73 und 112) war kon-
stant zufriedenstellend. 
 
Die - aus der Auswertung des ersten Bürgerbudgets 
hervorgegangenen - Behältnisse für die jeweils fünf 
Stimmtaler sind eine große Erleichterung. Die Zeiter-
sparnis bei der Ausgabe, die Gewissheit bezüglich der 
exakten „Portionierung“ und die Reduzierung des 
Verlustrisikos für die Abstimmer*innen sind die maß-
geblichen, positiven Aspekte. 
 
Im Vergleich zu anderen Bürgerhaushaltsverfahren 
liegt die Zulässigkeitsquote insgesamt bei hohen 
66%. Im Jahr 2016 wurden bei vergleichbaren Ver-
fahren in der Stadt Bernau bei Berlin 28,6%78, in der 
Gemeinde Wustermark 33,3%79, in der Gemeinde 
Glienicke/Nordbahn 43,9%80 und in der Stadt Fürs-
tenwalde (Spree)  48,9%81 der Vorschläge für gültig 
erklärt und zur Abstimmung zugelassen - in der Stadt 
Eberswalde hingegen wurde im entsprechenden Jahr 
eine Quote von 68,2% erreicht. 
 
Die Entwicklung des „Tages der Entscheidung“ von 
einer kurzen Abstimmungsveranstaltung unter der 
Woche zu einer ganztägigen Abstimmung am Wo-
chenende mit thematisch abgestimmtem Programm 
wird durch die steigende Beteiligung durchweg posi-
tiv bestätigt. Die Veranstaltung stellt eine förderliche 
Verbindung von Partizipation und Familienfreund-
lichkeit82 dar. 
 

                                                   
78

 https://bernau-live.de/bernau-buergerhaushalt-2017-bernauer-koennen-entscheiden/ 
79

 http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1513225 
80

 https://www.glienicke.eu/portal/seiten/buergerhaushalt-904000263-22451.html 
81

 http://www.fuerstenwalde-spree.de/seite/207851/b%C3%BCrgerhaushalt.html 
82

 Strategie Eberswalde 2020 (Abschlussbericht INSEK); Abschnitt 5: Leitbild und Entwicklungsziele 
(https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-eberswalde/global/PDF/stadtplanung/Ausfertigung-INSEK-
13032008-01.pdf) 

Beteiligung 

Stimmtalerbeutel 

Zulässigkeitsquote 

Tag der Entscheidung 

https://bernau-live.de/bernau-buergerhaushalt-2017-bernauer-koennen-entscheiden/
http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1513225
https://www.glienicke.eu/portal/seiten/buergerhaushalt-904000263-22451.html
http://www.fuerstenwalde-spree.de/seite/207851/b%C3%BCrgerhaushalt.html
https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-eberswalde/global/PDF/stadtplanung/Ausfertigung-INSEK-13032008-01.pdf
https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-eberswalde/global/PDF/stadtplanung/Ausfertigung-INSEK-13032008-01.pdf
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Die sehr gut angenommene Internetpräsenz83 der 
Stadt Eberswalde stellt für das Bürgerbudget einen 
klaren Vorteil dar. Vor allem die Schaltung des 
„Stimmtaler“-Buttons direkt auf der Startseite84 si-
chert einen schleunigen und direkten Zugriff auf In-
formationen zum Bürgerhaushalt der Stadt. Seit Mai 
2015 werden die Unterseiten zum Eberswalder Bür-
gerbudget durch die Kämmerei gepflegt. Hierdurch 
konnte eine effiziente und kurzfristige Bearbeitung 
der Inhalte gesichert werden, die demzufolge den ak-
tuellen Stand repräsentieren. 
 
Ein wichtiger Aspekt aus dem Entwicklungskonzept 
der Stadt Eberswalde, der durch die Kämmerei auf-
gegriffen wurde, ist die Serviceorientierung85 in der 
Verwaltung. Durch die zentrale Erstellung der Be-
scheide seit dem zweiten Bürgerbudget ist die Käm-
merei vom Einreichen der Vorschläge bis zur Abrech-
nung der erfolgreichen Projekte einheitliche An-
sprechpartnerin. Weiterhin wird somit eine mögliche 
Ungleichbehandlung durch unterschiedliche Zuwen-
dungskriterien verschiedener Fachämter verhindert. 
 
Der Stimmtaler versinnbildlicht die Einfachheit des 
Verfahrens und bildet den Markenkern im Rahmen 
der Öffentlichkeitsarbeit. Als Alternative zu Klicks und 
Kreuzen bei Abstimmungen zeigt er die Vielfalt der 
Möglichkeiten auf. 
 
Der Danketaler stellt beim Überreichen an die Einrei-
cher*innen symbolisch dar, dass es lohnenswert ist, 
sich mit Ideen und Projekten am Bürgerbudget zu be-
teiligen. Darüber hinaus ist er auch ein zuträgliches 
Werbemittel in den Räumlichkeiten der/s Einrei-
cher*in bzw. der Projektträgern. 
 

                                                   
83

 vgl. Stärken im Abschnitt 2.3.8 „Bürgerfreundliche Kommune“ der Strategie Eberswalde 2030 
(https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-eberswalde/global/Aktuelles/2014/03/14-02-
20_INSEK_DRUCKFASSUNG-inkl181.pdf) 

84
 www.eberswalde.de 

85
 vgl. Handlungsbedarf im Abschnitt 2.3.8 „Bürgerfreundliche Kommune“ der Strategie Eberswalde 2030 

(https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-eberswalde/global/Aktuelles/2014/03/14-02-
20_INSEK_DRUCKFASSUNG-inkl181.pdf) 

Internetauftritt 

zentrale Bescheide 

Stimmtaler 

Danketaler 

https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-eberswalde/global/Aktuelles/2014/03/14-02-20_INSEK_DRUCKFASSUNG-inkl181.pdf
https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-eberswalde/global/Aktuelles/2014/03/14-02-20_INSEK_DRUCKFASSUNG-inkl181.pdf
file://///OES-DATEN/VOL1/GRUPPEN/OE_SgHaushalt/Buergerhaushalt/Leitfaden%20-%20Eberswalder%20Bürgerbudget/www.eberswalde.de
https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-eberswalde/global/Aktuelles/2014/03/14-02-20_INSEK_DRUCKFASSUNG-inkl181.pdf
https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-eberswalde/global/Aktuelles/2014/03/14-02-20_INSEK_DRUCKFASSUNG-inkl181.pdf
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Das Eberswalder Bürgerbudget dient vielen Vorschlä-
gen auch als Werbeplattform, da hierdurch die Pro-
jekte und Ideen stadtbekannt (Stadtverwaltung, 
Stadtpolitik, Stadtbevölkerung) gemacht werden 
können. Hier sei unter anderem die Bahnhofsinsel86 
auf dem Bahnhofsvorplatz (Vorschlag 50 zum Bür-
gerbudget 2014 und Vorschlag 37 zum Bürgerbudget 
2015) oder der neuartige USE-IT-Stadtplan87 von 
Eberswalde (Vorschlag 111 zum Bürgerbudget 2015) 
genannt. 
 
Die eingeführte Kostengrenze sichert eine Mindest-
zahl an sechs Projekten ab, die mit einem Bürger-
budget (in der Höhe von 100.000€) realisiert werden 
können. Seit der Aufnahme dieser Regelung in die 
Satzung konnten jährlich acht bis zehn Vorschläge 
umgesetzt werden (vorher: sechs Vorschläge). 
 
Die Vorschläge bilden ein gewisses Spektrum der 
Wünsche und auch der Probleme der Einwoh-
ner*innen ab. Sie zeigen auf, in welchen Bereichen 
noch Entwicklungspotentiale liegen, die erschlossen 
werden können. Der erhaltene Input kann für Politik 
und Verwaltung eine Orientierung für die Schwer-
punkte ihrer Handlungen darstellen. Beispielgebend 
sei die Ausgabenerhöhung im Bereich der Gehweg- 
und Straßenunterhaltung88 (2011: ~207.000€; 2016: 
~483.000€) oder auch die Standorte89 neuer Sitzbän-
ke90 genannt.  
 
Die Präsentation der Vorschläge auf der Internetseite 
hat sich in den vergangenen Jahren stets weiterent-
wickelt. Angefangen bei behelfsmäßigen PDF-
Dateien91 über Auflistungen auf der Internetseite und 
seit dem Bürgerbudget 2017 zusätzlich über die 

                                                   
86

 https://eberswalde.de/Gruene-Bahnhofs.3067.0.html 
87

 http://www.moz.de/details/dg/0/1/1434802/ 
88

 58 der insgesamt 488 eingegangenen Vorschläge befassten sich mit der Unterhaltung ebendieser (Doppelun-
gen über die Jahre sind nicht herausgerechnet) 

89
 ODF-Beitrag „Neue Bänke im Stadtgebiet“  

(http://www.odf-tv.de/mediathek/23678/Neue_Baenke_im_Stadtgebiet.html) 
90

 22 der insgesamt 488 eingegangenen Vorschläge befassten sich mit der Aufstellung von Sitzmöglichkeiten 
(Doppelungen über die Jahre sind nicht herausgerechnet) 

91
 abstimmungsfähige Vorschläge zum Bürgerbudget 2013 (https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-

eberswalde/global/Buergerbudget/buerger-budget-2013-2012-10-29-zuge.pdf) 

Ideenplattform 

Kostengrenze 

Orientierung 

Vorschlagskarte 

https://eberswalde.de/Gruene-Bahnhofs.3067.0.html
http://www.moz.de/details/dg/0/1/1434802/
http://www.odf-tv.de/mediathek/23678/Neue_Baenke_im_Stadtgebiet.html
https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-eberswalde/global/Buergerbudget/buerger-budget-2013-2012-10-29-zuge.pdf
https://eberswalde.de/fileadmin/bereich-eberswalde/global/Buergerbudget/buerger-budget-2013-2012-10-29-zuge.pdf
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„Vorschlagskarte“92,93. Diese ist eine GoogleMap von 
Eberswalde, auf der alle Vorschläge mit Standort ver-
zeichnet sind. Der vorwiegende Nutzen besteht aller-
dings in dem platzsparenden Eintragen der detaillier-
ten Beschreibungen der Einreicher*innen zu den 
Vorschlägen. Damit sind die eingebetteten Karten auf 
den Internetseiten eine wertvolle Ergänzung zu den 
Möglichkeiten von TYPO3.  
 
 
 
 

  

                                                   
92

 Vorschlagskarte zum Bürgerbudget 2017 (Zugriffe: über 5.300) 
(https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1qr6M20flHAKOXAMA0bvNVBno0yY&ll=52.838229894212
63%2C13.807341449999967&z=13) 

93
 Vorschlagskarte zum Bürgerbudget 2018 

(https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1XQfRZPZVek4baHs8PZLQ_rxPrfs&ll=52.838012755750675
%2C13.781104099999993&z=12) 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1qr6M20flHAKOXAMA0bvNVBno0yY&ll=52.83822989421263%2C13.807341449999967&z=13
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1qr6M20flHAKOXAMA0bvNVBno0yY&ll=52.83822989421263%2C13.807341449999967&z=13
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1XQfRZPZVek4baHs8PZLQ_rxPrfs&ll=52.838012755750675%2C13.781104099999993&z=12
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1XQfRZPZVek4baHs8PZLQ_rxPrfs&ll=52.838012755750675%2C13.781104099999993&z=12
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6.2.3.2. Optimierungspotential 
 

Verwaltungshandeln: 
 
Der bisherige Text der Hausmitteilung an die 
Fachämter enthielt lediglich die Bitte, die Kosten des 
Vorschlages zu prüfen bzw. zu schätzen. Die Fachäm-
ter merkten Probleme bezüglich Umsetzbarkeit und 
städtischer Zuständigkeit auch ohne explizite Auffor-
derung an, jedoch sollten die Kriterien aus §5 Absatz 
3 der Satzung Eingang in die Mitteilung an das Fach-
amt finden. An einem Muster wird derzeit gearbeitet. 
 
Die Beteiligung zu den bisher durchgeführten Ab-
stimmungen nahm stets zu. Mit einer höheren Betei-
ligung geht auch eine höhere Anzahl an vergebenen 
Stimmtalern und somit eine aufwendigere Auszäh-
lung einher. Gegenwärtig befindet sich die Schwierig-
keit auf einem tolerablen Level. Zukünftig sollte diese 
Problematik beobachtet werden - analog hierzu auch 
die Anzahl abstimmungsfähiger Vorschläge und die 
dazu notwendigen Kontingente an Vasen bzw. Behäl-
tern. 
Nachtrag: der Anregung aus dem Ausschuss für Wirt-
schaft und Finanzen vom 11.05.201794 folgend, wur-
de probeweise eine Auszählung per Auswiegen vor-
genommen. Aufgrund von Abweichungen im Zehntel- 
und Hundertstelgrammbereiches zwischen den ein-
zelnen Stimmtalern lag die Toleranz jedoch bei über 
1% (≙ 2 Stimmtalern bei 200 zu wiegenden Stimmta-
lern). 
 
Es konnten bereits verschiedene Alternativen zur 
Verteilung der Flyer erprobt werden. Anfänglich 
wurde der Flyer mit dem „Märkischen Markt“ ver-
teilt. Durch die Unterstützung seitens der Pressestel-
le wird der Flyer nun im Amtsblatt verteilt. Bei beiden 
Optionen ist es allerdings nicht gesichert, dass die 
Flyer tatsächlich alle Haushalte erreichen. Sofern kos-
tenlose Zeitungen nicht erwünscht sind und dies am 

                                                   
94

 Niederschrift der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen vom 11.05.2017 
(https://eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=42701&type=do&) 

Hausmitteilung 

Auszählung 

Flyerverteilung 

Umsetzung erfolgte 
ab Bürgerbudget 2018 

https://eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=42701&type=do&
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Briefkasten kundgetan wird, dürfen sie nicht einge-
worfen werden. 
 
In den letzten beiden Jahren wurde das vorgegebene 
Budget für Sachkosten des Bürgerbudgets immer un-
terschritten. Sofern Einsparungen ohne wesentlich 
negative Auswirkungen erzielt werden können, wer-
den diese umgesetzt. Eine Erschwernis kann nach jet-
ziger Aussicht nur eintreten, sofern größere Einmal-
kosten notwendig werden, wie z.B. einer umfangrei-
chen Nachbestellung von Stimmtalern, aufgrund der 
hohen Beteiligung. 
 
Die Beteiligung von Jugendlichen im Alter von 14 Jah-
ren entspricht der in Abbildung 19 dargestellten 
„ausgewogenen Beteiligung“ (Bürgerbudget 2017: 
6% bei 14-Jährigen zu 7,4% Gesamtbeteiligung). 
Dennoch wäre eine weitere Steigerung der Beteili-
gung wünschenswert, da die Senkung des Alters auf 
14 Jahre u.a. das Ziel hatte, Jugendliche an Demokra-
tie und Wahlen heranzuführen. Es ist daher ange-
dacht, dass die „Erstwähler*innen“ ein persönliches 
Schreiben einschließlich einer Broschüre mit den 
Vorschlägen erhalten. 
 
Die Zuwendungen aus dem Bürgerbudget 2017 wer-
den erstmals seit dem Bürgerbudget 2013 nur nach 
gestelltem Mittelabruf ausgezahlt.  
Aufgrund der Festlegung95 entsteht ein Mehrauf-
wand durch die einzelne Prüfung, Anordnung und 
Auszahlung der Mittel. 

 
  

                                                   
95

 Niederschrift der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 16.11.2016 
(https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=41289&type=do&) 

Sachkostenbudget 

„Erstwähler*innen“ 

Mittelabrufe 

https://www.eberswalde.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=41289&type=do&
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Regelungsbedarf (Satzung): 
 

 
Im Rahmen der 1. Satzungsänderung wurde eine 3-
Jahres-Frist für Begünstigte eingeführt. Demnach 
dürfen juristische Personen drei Jahre lang keine Mit-
tel aus dem Bürgerbudget bekommen, sofern sie be-
günstigt wurden - hierbei werden einzelne Abteilun-
gen der juristischen Person als Ganzes zugerechnet. 
Als einzige juristische Person wurde die „Stadt 
Eberswalde“ von dieser Regelung ausgeschlossen. 
Hierunter fallen jedoch auch die Einrichtungen, deren 
Träger die Stadt Eberswalde ist, wie z.B. Grundschu-
len und Kindergärten. Daher besteht die Möglichkeit, 
dass eine solche Einrichtung jedes Jahr Mittel aus 
dem Bürgerbudget bekommen könnte, was demnach 
auch eine Ungleichberechtigung gegenüber Einrich-
tungen freier Träger darstellt. 
In der Praxis gab es bereits Fälle, in denen Vorschläge 
bezüglich im Vorjahr begünstigter Einrichtungen ein-
gereicht wurden. Bisher jedoch riefen die Einrichtun-
gen stets selber dazu auf, den betreffenden Vorschlag 
nicht zu votieren. 

 
  

Satzungslücke  
-städt. Einrichtungen- 

siehe: Dritte  
Satzungsänderung 
(Abschnitt 5.5.4) 
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6.2.3.3. Handlungsbedarf 
 

Verwaltungshandeln: 
 

 
Das Bewerben von Vorschlägen hat vor allem im Zu-
ge der Abstimmungsveranstaltung stark zugenom-
men - dies trifft häufig für Vorschläge zu, die eine ju-
ristische Person begünstigen. 
Hierbei gilt es zwei Arten voneinander zu unterschei-
den: 
 

Aktives Werben 
- direkte Anspra-

che 
- Verteilung von 

Materialien 
 

Passives Werben 
- Werbeaufdrucke auf 

Textilien 
- Aushänge in der Nähe 

des Geländes 
 

Das passive Werben wird bisher toleriert, da keine di-
rekte Störung erfolgte und sich in diesen Fällen eine 
Handhabung schwierig gestaltet. 
Problematisch hingegen ist das aktive Werben auf 
dem Veranstaltungsgelände, welches jedoch durch 
strikte Ausübung des Hausrechtes auf dem gesamten 
Gelände des Familiengartens beigelegt werden kann. 

 
 

Regelungsbedarf (Satzung): 
 

 
Die 3-Jahres-Frist im §5 Absatz 3 Buchstabe e der 
Satzung prüft die Zulassung der Vorschläge zur Ab-
stimmung. Sofern eine juristische Person keine Mittel 
in dem vorgegebenen Zeitraum erhalten hat, sind al-
le Vorschläge, die sie begünstigt, gültig - andere Kri-
terien werden hierbei außer Acht gelassen. 
Vorbehaltlich der jeweils benötigten Stimmen, liegt 
eine Mehrfachbegünstigung durch ein und dasselbe 
Bürgerbudget im Bereich des Möglichen. 
Um diese Eventualität auszuschließen, müsste im Pa-
ragraf zur Abstimmung (§6) eine Regelung zur Nicht-
berücksichtigung von Vorschlägen eingeführt wer-
den, sofern dieselbe juristische Person bereits Mittel 
aus diesem Bürgerbudget erhalten würde. 

  

Vorschlagsbewerbung 

Satzungslücke  
-doppelte Gewinner- 

siehe: Dritte  
Satzungsänderung 
(Abschnitt 5.5.4) 

Umsetzung erfolgte 
ab Bürgerbudget 2018 
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6.2.4. Empfehlungen zur Satzungsänderung 
 

 
Abbildung 29 - synoptische Darstellung von empfohlenen Satzungsänderungen 

 
 siehe: Dritte Satzungsänderung (Abschnitt 5.5.4) 
  

Auszug der aktuellen Fassung 

• §5 Absatz 3 Buchstabe e 

• "der Begünstigte des Vorschlages 
innerhalb der letzten drei 
Bürgerhaushalte keine 
finanziellen Mittel aus dem 
Bürgerhaushalt erhalten hat. 
Einrichtungen der Stadt 
Eberswalde sind hiervon 
ausgenommen. Einzelne 
Abteilungen einer juristischen 
Person sind der juristischen 
Person zuzurechnen." 

 

 

 

 
 

• §6 Absatz 3 

• "Vorschläge werden in der 
Reihenfolge der auf sie 
entfallenen Anzahl der Stimmen 
realisiert, bis das zur Verfügung 
stehende Budget aufgebraucht 
ist." 

 

 

Auszug einer Fassung mit empfohlenen Änderungen 

• §5 Absatz 3 Buchstabe e 

• "der Begünstigte des Vorschlages 
innerhalb der letzten drei 
Bürgerhaushalte keine 
finanziellen Mittel aus dem 
Bürgerhaushalt erhalten hat. Die 
Stadt Eberswalde ist hiervon 
ausgenommen. Institutionelle 
Einrichtungen in Trägerschaft der 
Stadt Eberswalde sind im Sinne 
der Satzung als jeweils 
eigenständige juristische Person 
zu werten. Hingegen sind 
einzelne Abteilungen einer 
anderen juristischen Person als 
der Stadt Eberswalde, der 
juristischen Person zuzurechnen." 

 
• §6 Absatz 3 

• "Vorschläge werden in der 
Reihenfolge der auf sie 
entfallenen Anzahl der Stimmen 
realisiert, bis das zur Verfügung 
stehende Budget aufgebraucht ist. 
Ist der Begünstigte im Sinne des 
§5 Absatz 3 Buchstabe e bei 
mehr als einem Vorschlag 
identisch, kann höchstens ein 
Vorschlag berücksichtigt. 
werden." 
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6.3. Schlussbetrachtungen 
 

„Bürgerhaushalte gehören zu den global erfolgreichsten Beteiligungsformaten der 
letzten Jahrzehnte“96 
- Prof. Dr. Roland Roth 
 
Bürgerhaushalte in Deutschland waren über eine lange Zeit konsultative Beteili-
gungsverfahren und stellten infolgedessen  lediglich „Vorstufen der Partizipati-
on“97 (vgl. Partizipationspyramide von Straßburger und Rieger98) dar. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
96

 Bericht zum Begleitforum „Demokratie in ländlichen Kommunen: Wie Bürgerhaushalte die lokale Bürgerge-
sellschaft stärken können“ im Rahmen des 11. Zukunftsforums Ländliche Entwicklung des BMEL 
(https://www.buergerhaushalt.org/de/article/demokratie-laendlichen-kommunen-wie-buergerhaushalte-
die-lokale-buergergesellschaft-staerken) 

97
 vgl. Straßburger/Rieger; „Partizipation kompakt“ 

98
 Partizipationspyramide; angelehnt an „ladder of citizen partizipation“ nach Arnstein 

(http://www.beltz.de/fileadmin/beltz/kostenlose-downloads/9783779929697.pdf) 

Partizipation aus 
institutionell-

professioneller 
Perspektive 

Partizipation aus 
der Perspektive 
der Bürgerinnen 

und Bürger 

Vorstufen der Partizipation 
 

Stufe 1 - Informieren 
Stufe 2 - Meinung erfragen 
Stufe 3 - Lebensweltexpertise ein-
holen 
 

Stufen der Partizipation 
 

Stufe 4 - Mitbestimmung zulassen 
Stufe 5 - Entscheidungskompetenz 
teilweise abgeben 
Stufe 6 - Entscheidungsmacht 
übertragen 

Vorstufen der Partizipation 
 

Stufe 1 - Sich Informieren 
Stufe 2 - Im Vorfeld von Entscheidungen Stellung nehmen 
Stufe 3 - Verfahrenstechnisch vorgesehene Beiträge ein-
bringen 
 

Stufen der Partizipation 
 

Stufe 4 - An Entscheidungen mitwirken 
Stufe 5 - Freiräume der Selbstverantwortung nutzen 
Stufe 6 - Bürgerschaftliche Entscheidungsfreiheit ausüben 
Stufe 7 - Zivilgesellschaftliche Eigenaktivitäten 

Abbildung 30 - Partizipationspyramide von Straßburger und Rieger 

https://www.buergerhaushalt.org/de/article/demokratie-laendlichen-kommunen-wie-buergerhaushalte-die-lokale-buergergesellschaft-staerken
https://www.buergerhaushalt.org/de/article/demokratie-laendlichen-kommunen-wie-buergerhaushalte-die-lokale-buergergesellschaft-staerken
http://www.beltz.de/fileadmin/beltz/kostenlose-downloads/9783779929697.pdf
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Das Eberswalder Bürgerbudget hingegen war der erste Bürgerhaushalt in Deutsch-
land, der echte Entscheidungsbefugnisse an die Einwohner*innen gegeben hat. 
Dieses direktdemokratische Beteiligungsinstrument weckte das Interesse ver-
schiedener Kommunen, die ihrerseits das Verfahren adaptiert haben. Vor allem im 
Land Brandenburg entstanden in Anlehnung an das Eberswalder Verfahren und 
der Eberswalder Satzung mindestens sechzehn Bürgerbudgets (Gemeinde Glieni-
cke/Nordbahn99, Stadt Fürstenwalde (Spree)100, Stadt Oranienburg101, Gemeinde 
Wustermark102, Stadt Schwedt (Oder)103, Stadt Bad Freienwalde104, Stadt Ket-
zin/Havel105, Stadt Prenzlau106, Stadt Kremmen107, Gemeinde Nuthetal108, Stadt 
Nauen109, Fontanestadt Neuruppin110, Stadt Pritzwalk111, Stadt Templin112, Stadt 
Frankfurt (Oder)113, Gemeinde Mühlenbecker Land114). 
 

 
Abbildung 31 - Kommunen in Brandenburg mit einem Bürgerbudget (in Anlehnung an das Eberswalder Verfahren) 

                                                   
99

 https://www.glienicke.eu/portal/seiten/buergerhaushalt-904000263-22451.html 
100

 http://www.fuerstenwalde-spree.de/seite/307062/bürgerbudget-2018.html 
101

 https://www.oranienburg.de/seite/312822/oranienburger-b%C3%BCrgerhaushalt.html 
102

 http://www.wustermark.de/index.php?id=206 
103

 http://www.schwedt.eu/de/land_bb_boa_01.c.389302.de/ 
104

 http://www.der-blitz.de/mediathek/26400/Buergerbudget.html 
105

 https://www.ketzin.de/seite/334542/bürgerhaushalt-2018.html 
106

 http://www.prenzlau.eu/cms/detail.php/land_bb_boa_01.c.396660.de 
107

 https://daten.verwaltungsportal.de/dateien/legalframework/3/3/4/7/2/B_rgerhaushalt.pdf 
108

 https://politik.nuthetal.de/ti-gemeinde/listen/Beleg_e2018721F0FCCEB3A646598A4C7488F2F7C02AN1.pdf 
109

 http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/legalframework/3/5/6/1/5/003_-_amtlicher_Teil_-
_Satzung_B_rgerbudget.pdf 
110

 https://www.neuruppin.de/verwaltung-politik/haushalt/buergerhaushalt.html 
111

 https://www.pritzwalk.de/buergerhaushalt 
112

 https://templin.de/buergerservice/burgerbudget 
113

 https://www.frankfurt-oder.de/Bürger/Gesellschaft-Leben/Bürgerplattform/Bürgerbudget 
114

 https://www.muehlenbecker-land.de/de/aktuelles-beteiligung/buergerhaushalt/dein-geld/ 

https://www.glienicke.eu/portal/seiten/buergerhaushalt-904000263-22451.html
http://www.fuerstenwalde-spree.de/seite/307062/bürgerbudget-2018.html
https://www.oranienburg.de/seite/312822/oranienburger-b%C3%BCrgerhaushalt.html
http://www.wustermark.de/index.php?id=206
http://www.schwedt.eu/de/land_bb_boa_01.c.389302.de/
http://www.der-blitz.de/mediathek/26400/Buergerbudget.html
https://www.ketzin.de/seite/334542/bürgerhaushalt-2018.html
http://www.prenzlau.eu/cms/detail.php/land_bb_boa_01.c.396660.de
https://daten.verwaltungsportal.de/dateien/legalframework/3/3/4/7/2/B_rgerhaushalt.pdf
https://politik.nuthetal.de/ti-gemeinde/listen/Beleg_e2018721F0FCCEB3A646598A4C7488F2F7C02AN1.pdf
http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/legalframework/3/5/6/1/5/003_-_amtlicher_Teil_-_Satzung_B_rgerbudget.pdf
http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/legalframework/3/5/6/1/5/003_-_amtlicher_Teil_-_Satzung_B_rgerbudget.pdf
https://www.neuruppin.de/verwaltung-politik/haushalt/buergerhaushalt.html
https://www.pritzwalk.de/buergerhaushalt
https://templin.de/buergerservice/burgerbudget
https://www.frankfurt-oder.de/Bürger/Gesellschaft-Leben/Bürgerplattform/Bürgerbudget
https://www.muehlenbecker-land.de/de/aktuelles-beteiligung/buergerhaushalt/dein-geld/
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Durch die bindende Abstimmung haben die Einwohner*innen den größtmöglichen 
Einfluss auf die Verwendung der bereitgestellten Mittel. Es ist anzunehmen, dass 
dieser Umstand und die vorbehaltlose, zeitnahe Umsetzung der Vorschläge die 
wesentlichen Faktoren für die steigende Beteiligung in Eberswalde sind. Die hohe 
Beteiligung wiederum kann ein Indikator für die Akzeptanz des Verfahrens sein. 
 
Gleichwohl ist festzuhalten, dass ein Bürgerhaushaltsverfahren wie das Eberswal-
der Bürgerbudget eine recht junge Form der Bürgerbeteiligung ist. Daher ist es 
notwendig, regelmäßig die angestrebten Ziele mit dem Erreichten gegenüberzu-
stellen. 
 
 


